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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Europäische Kommission hat Anfang April 2007 das Grünbuch „Der Europäische Forschungs-
raum: neue Perspektiven“ vorgelegt. Das Grünbuch legt dar, vor welchen Herausforderungen Euro-
pa angesichts unzureichender Forschungsinvestitionen, einer Fragmentierung der Forschung und
einer fortschreitenden Globalisierung von Wissenschaft und Technologie steht. S. 11ff. wird deutli-
che Kritik an den Mobilitätshindernissen im EFR, an den schlechten Arbeitsbedingungen und sehr
begrenzten Laufbahnaussichten sowie an der Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft
geübt. S. 13 wird die fehlende Bindung der EU-Forscher-Charta (Dok-HuF-2005/05) problemati-
siert. Das Grünbuch selbst enthält 35 Fragen, mit denen die Mitgliedstaaten bzw. die politischen
Akteure, die Forschungsorganisationen aber auch die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen
aufgefordert sind, zu den im Grünbuch zu Grunde gelegten Zielen und den vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Realisierung des EFR Stellung zu nehmen sowie eigene Vorschläge zu unterbreiten.
Überdies wird bis 31.08.2007 unter http://ec.europa.eu/research/era/pdf/questionnaire_era_green-
paper_en.doc eine öffentliche online-Konsultation angeboten.

Der Geschäftsführende Vorstand der GEW hat am 22. August 2007 eine grundsätzliche und aus-
führliche Stellungnahme beschlossen, die auf Arbeitsergebnisse und Einschätzungen der GEW-
Projektgruppen „Arbeitsplatz Hochschule und Forschung“ sowie „Frauen in Hochschule und For-
schung“ zurückgreift. Die EU-Forscher-Charta und das Grünbuch stellen wichtige Bezugspunkte für
die GEW-Tarif- und Forschungspolitik dar. Sie verdienen unsere nachdrückliche Unterstützung.

Die GEW-Stellungnahme wird umgehend in deutscher und englischer Sprache sowohl an die poli-
tischen Entscheidungsgremien auf nationaler und europäischer Ebene als auch an die gewerkschaft-
lichen Dachorganisationen DGB und EGBW verschickt.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Andreas Keller
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Stellungnahme der GEW
zum Grünbuch der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
„Der Europäische Forschungsraum: neue Perspektiven“ KOM(2007) 161 endgültig

Zum Dokument

Am 04. April 2007 hat die Europäische Kommission das Grünbuch "Der Europäische
Forschungsraum: neue Perspektiven" vorgelegt1. Der Europäische Forschungsraum (EFR) wurde
im Jahr 2000 durch umfangreiche Aktivitäten auf verschiedenen politischen Ebenen begründet2

und ist Teil der sogenannten Lissabon-Strategie, auf die sich die Regierungschefs der
Mitgliedstaaten auf dem Milleniums-Gipfel von Lissabon am 23./24. März 2000 verständigt
hatten: bis zum Jahr 2010 soll sich die EU zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt entwickeln. Anlässlich der turnusmäßigen
Überprüfung der Lissabon-Ziele hält es die Europäische Kommission für notwendig, auch die
Entwicklung des EFR einer Zwischenbilanz zu unterziehen. Das Grünbuch legt dar, vor welchen
Herausforderungen Europa angesichts unzureichender Forschungsinvestitionen, einer
Fragmentierung der Forschung und einer fortschreitenden Globalisierung von Wissenschaft und
Technologie steht. Es verweist auf erfolgreiche Maßnahmen, um die europäische
Forschungspolitik zu festigen und ihr eine Struktur zu geben: die EU-
Forschungsrahmenprogramme, die Europäischen Technologieplattformen, das ERA-Net-System,
die Politikkoordinierung, die Innovationsstrategie der EU sowie die EU-Kohäsionspolitik3.
Allerdings wird auch deutliche Kritik an den Mobilitätshindernissen im EFR, an den schlechten
Arbeitsbedingungen und sehr begrenzten Laufbahnaussichten sowie an der Unterrepräsentanz
von Frauen in der Wissenschaft geübt. Die nationale und regionale Forschungsfinanzierung sei
nach wie vor weitgehend unkoordiniert. Unternehmen täten sich oft schwer, insbesondere
länderübergreifend mit Forschungseinrichtungen in Europa zusammenzuarbeiten. Den auf
einzelstaatlicher Ebene ergriffenen Reformen mangele es häufig an einer echten europäischen
Perspektive.

Wesentliches Element des Grünbuchs ist jedoch die visionäre Beschreibung der Europäischen
Kommission, wie sich die im Jahr 2000 formulierten Leitgrundsätze fortentwickeln lassen.
Demnach soll der EFR
- „einen angemessenen Austausch kompetenter Forscherinnen und Forscher mit einem
hohen Grad an Mobilität zwischen Einrichtungen, Fachrichtungen, Sektoren und Ländern“ 
ermöglichen,
- „Forschungsinfrastrukturen von Weltniveau, die miteinander verknüpft und vernetzt sind
und die für Forschungsteams aus ganz Europa und der ganzen Welt zugänglich sind“, ebenso 
umfassen wie
- „Spitzenforschungseinrichtungen, die sich an effektiven öffentlich-privaten Kooperationen
und Partnerschaften beteiligen und die das Kernstück von ‚Forschungs- und Innovationsclustern‛ 
einschließlich ‚virtueller Forschungsgemeinschaften‛“ bilden, und in dem ein
- „effektiver Wissensaustausch insbesondere zwischen der öffentlichen Forschung und der
Industrie wie auch mit der breiten Öffentlichkeit“ stattfindet. Im EFR sollen
- „gut koordinierte Forschungsprogramme und -schwerpunkte“ realisiert werden, um
schließlich

1 KOM(2007) 161 endgültig = http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_gp_final_de.pdf.
2 s. Bericht der Kommission, Tätigkeiten der Europäischen Union im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung
JAHRESBERICHT 2001, KOM (2001) 756 endgültig = http://ec.europa.eu/research/pdf/annualreport2001_de.pdf .
3 Die Kohäsionspolitik gehört seit der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) zu einem der Kompetenzbereiche der EU. Sie
beruht auf der Annahme, dass eine Umverteilung zwischen reicheren und ärmeren EU-Regionen erforderlich ist, um die
Auswirkungen der fortschreitenden wirtschaftlichen Integration auszugleichen, s. unter http://www.euractiv.com/de/future-
eu/neue-eu-kohasionspolitik/article-132032 .



3

- „eine breite Öffnung des Europäischen Forschungsraums für die Weltmit besonderem
Schwerpunkt auf den Nachbarländern und einem entschiedenen Einsatz für eine gemeinsame
Bewältigung globaler Herausforderungen mit Europas Partnern“ zu eröffnen.

Außerdem ist die Verwirklichung des EFR nach Auffassung der Europäischen Kommission drei
Zielen verpflichtet:
1. Die europäische Forschungspolitik sollte in der europäischen Gesellschaft tief verwurzelt

sein.
2. Zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit muss das richtige Gleichgewicht gefunden

werden.
3. Aus Europas Vielfalt sollte Nutzen gezogen werden.

Das Grünbuch enthält 35 Fragen, mit denen die europäischen Gremien, die Mitgliedstaaten
sowie auf nationaler und regionaler Ebene die Forschungsorganisationen, aber auch die
Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen aufgefordert sind, zu den im Grünbuch zu Grunde
gelegten Zielen und den vorgeschlagenen „neuen Perspektiven für den EFR“ Stellung zu nehmen 
sowie eigene Vorschläge zu unterbreiten. Überdies wird unter
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/questionnaire_era_greenpaper_en.doc bis Ende August eine
öffentliche online-Konsultation angeboten.

Bewertung

Die GEW begrüßt das Dialogangebot der Europäischen Kommission an alle politischen
Akteure im Europäischen Forschungsraum mit Nachdruck. Ein derart partizipativer
Meinungsbildungsprozess wird die Identifikation mit den europäischen Politikzielen stärken und
setzt einen Kontrapunkt zu dem Modell, Europa nur als gewinnbringende Freihandelszone
nutzen zu wollen. Insofern unterstreicht die GEW auch das Anliegen der Europäischen
Kommission, die Entwicklung des EFR den genannten drei Zielen zu verpflichten.

Partizipation muss für die GEW als Leitmotiv in allen Dimensionen des EFR erkennbar sein.
Dabei geht es nicht nur um betriebliche, sondern auch um wissenschaftliche Mitbestimmung4.
Sie muss in den neuen Forschungsinfrastrukturen ebenso gewährleistet sein wie in „Forschungs-
und Innovationsclustern“ sowie in denkbaren „virtuellen Forschungsgemeinschaften“ und 
natürlich insbesondere in den neuen forschungspolitischen Entscheidungsgremien der EU. Der
uneingeschränkte Zugang zu Informationen und der Austausch von Wissen muss Europa-weit
und darüber hinaus auch für die Betriebs- und Personalräte bzw. vergleichbare
Interessenvertretungen der Beschäftigten organisiert werden. Eine Konkretisierung der
Beteiligungsrechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Wissenschaftsbereich
ließe sich durch die rechtliche Fixierung von Mindeststandards erreichen, ausgehend von der
Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlamentes und Rates vom 11.03.2002 sowie von der
„Empfehlung der Europäischen Kommission zur Charta fürForscher und einen Verhaltenskodex
für die Einstellung von Forschern“ vom 11.03.20055. Da im Hinblick auf den ins Stocken
geratenen verfassungsgebenden Prozess in der EU eine wissenschaftsspezifische
Umsetzungsrichtlinie in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, sollte die Europäische
Kommission die Bildung eines Netzwerkes Wissenschaft (Forschungseinrichtungen und
Hochschulen) prüfen. Die GEW plädiert für die Einbindung in einen Europäischen
Sektoralen Sozialen Dialog. Gemäß Artikel 138 und 139 des EG-Vertrages verhandeln im

4 Gemäß den „Leitlinien des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft zu Grundsatz-, Struktur- und
Organisationsfragen von rechtlich selbständigen Forschungseinrichtungen, an denen die Bundesrepublik Deutschland ...
überwiegend beteiligt ist“ i.d.F. von 1971.
5 K(2005) 576 endgültig - in einer deutschen und englischen Textausgabe unter
http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/wissenschaftundgesellschaft/charta/Download/dat_/fil_1601 verfügbar.
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Sektoralen Sozialen Dialog die europäischen Dachorganisationen der Sozialpartner
branchenspezifische Regelungen. Die Europäische Kommission hat derzeit 34 sektorale
Ausschüsse anerkannt. Mit dem European Trade Union Committee for Education (ETUCE) im
European Trade Union Committee (ETUC) wäre die Arbeitnehmerseite angemessen vertreten.
Eine Vertretung der Wissenschaftsarbeitgeber müsste allerdings erst aufgebaut werden.

Die GEW teilt die Einschätzung der Europäischen Kommission, dass Hochschulen und
Forschungseinrichtungen in den „suboptimalen nationalen Systemen“ und eingeschränkten 
Ressourcen mit erheblichen finanziellen und organisatorischen Problemen konfrontiert sind. Im
Rahmen ihrer Möglichkeiten setzt sich die GEW für widerspruchsfreie rechtliche und
verlässliche finanzielle Rahmenbedingungen ein. Die GEW hat die neue Kompetenzverteilung
zwischen Bund und Ländern im Zuge der Reform des deutschen Föderalismus im Jahr 2006
kritisiert6. Die nunmehr geplante Abschaffung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) zu Gunsten
von 16 Länderregelungen hält die GEW im EFR für kontraproduktiv7. Im Vergleich zu einem
parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren hat die Erarbeitung entsprechender Regelungen in
der Konferenz der 16 Ressortminister und Ressortministerinnen eine weitaus geringere
Transparenz und demokratische Legitimation. Die Verlagerung der politischen
Entscheidungskompetenz auf die Ebene der einzelnen Einrichtung (Hochschule,
Forschungsinstitute) vergrößert aus Sicht der GEW die Schwierigkeiten bei der Formulierung
nationaler und europäischer Politik. In den letzten Jahren sind deutsche Hochschulen unter
finanziellen Sparzwängen aus betriebswirtschaftlicher Sicht dazu übergegangen, einzelne
Disziplinen ungeachtet ihrer teilweise über einhundertjährigen Tradition und europäischen
Prägung abzubauen bzw. zu konzentrieren und dabei zu transformieren. Nachdem Lehrstühle
eingespart und Institute geschlossen worden sind, stellt man betroffen fest, dass einzelne,
insbesondere geisteswissenschaftliche Fächer in Deutschland kaum noch, oder nur noch an
einem Standort vertreten sind. Jetzt wird der Ruf nach nationalen Koordinierungs- oder
Clearingstellen laut, d. h. es wird eine neue Bürokratie erforderlich, deren Legitimation
wiederum gegenüber den politischen Entscheidungsträgern eine schwächere ist. Verbindlichkeit
lässt sich in solchen Gremien kaum herstellen. Diesen - nach Auffassung der GEW falschen -
Weg sollte Europa nicht beschreiten. Deshalb kann die GEW der uneingeschränkten Forderung
der Europäischen Kommission nach mehr Hochschulautonomie auch nicht folgen. Eine Stärkung
der Wissenschaftseinrichtung setzt für die GEW nicht notwendigerweise deren völlige
institutionelle Autonomie voraus, gleichwohl ihre verlässliche öffentliche Förderung.
Allerdings darf eine Förderung von „europäischen Exzellenzzentren“ nach Meinung der GEW 
nicht zu Lasten eines „EU-weiten Netzes von Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehen,
die den Forschungs- und Ausbildungsbedarf auf nationaler, regionaler und sektoraler Ebene“ 
decken. Die GEW stimmt der Europäischen Kommission ausdrücklich zu, wenn sie eine
Förderung sowohl der Spitze als auch der Breite der Systeme für notwendig hält.

Die GEW unterstützt die Europäische Kommission im Bemühen um einen angemessenen
Austausch kompetenter Forscherinnen und Forscher im EFR. Die GEW hat zusammen mit
Education International (EI) und dem European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
im Jahr 2004 eine international vergleichende Studie über die Attraktivität der
wissenschaftlichen Arbeitsplätze in Europa vorgelegt8 und setzt sich nach wie vor dafür ein, dass
dieses Thema auf die Agenda des Bologna-Prozesses gesetzt wird9. Am 07.02.2007 hat in
London das Standing Committee on Higher Education and Research (HERSC) von EI getagt und
gewerkschaftliche Anforderungen an die Mobilität des Hochschulpersonals diskutiert. Am

6 s. unter http://www.gew.de/Foederalismusreform.html .
7 s. unter http://www.gew.de/Hochschulrahmengesetz_2.html .
8 Jürgen Enders/Egbert de Weert (Hrsg.), The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe, Frankfurt/Main
2004, GEW-Materialien und Dokumente aus Hochschule und Forschung (MatHoFo) 107.
9 s. die Neun-Punkte-Erklärung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zur London-Konferenz vom 03.04.2007 (Dok-HuF-
2007/08), s. unter http://www.dgb.de/themen/themen_a_z/abiszdb/abisz_search?kwd=Europa&showsingle=1 .
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08./09.02.2007 hat in London das offizielle Bologna-Seminar „Making Bologna a Reality -
Mobility of Staff and Students“ der Bildungsinternationale (Education International –EI), des
europäischen Zusammenschlusses der nationalen Studierendenvertretungen ESIB (The National
Unions of Students in Europe) und der britischen Hochschulgewerkschaft UCU (University and
College Union) stattgefunden. In deren Auftrag entstanden auch zwei einschlägige
Untersuchungen10. Die GEW trägt also aktiv zu den von der Europäischen Kommission
geforderten Sachstandsanalysen bei, bringt Themen in die Diskussion (employability,
Arbeitsbedingungen, Promotionsphase) und engagiert sich in der Qualitätssicherung der Aus-
und Weiterbildung von Forscherinnen und Forschern auf konzeptioneller Ebene ebenso wie im
operativen Geschäft (bis 2006 in deutschen Akkreditierungsrat).

Die GEW hat wiederholt auf Widersprüche zwischen den Weichenstellungen im Bologna-
Prozess und den Zielen der „Empfehlung der Europäischen Kommission zur Charta für
Forscher und einen Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern“ (Charta & Kodex)
hingewiesen: Während im Europäischen Hochschulraum die Promotion als dritte Phase des
Studiums angesehen wird (Studierendenstatus der Doktorandinnen und Doktoranden, Stipendien,
eingeschränkte Rechte im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung, billige Arbeitskräfte...),
bietet der EFR ein attraktiveres Nachwuchsmodell11: Er versteht die Promotion als erste Phase
der wissenschaftlichen Arbeit (Doktorandinnen und Doktoranden sollen den Status
wissenschaftlicher Mitarbeiterer/-innen erhalten und auf der Basis von Promotions- oder
Arbeitsverträgen wie Hochschulabsolventen/-innen bezahlt werden). Dafür treten auch die in der
GEW organisierten Doktorandinnen und Doktoranden ein. Das Ziel der GEW, Wissenschaft als
Beruf auf wissenschaftsadäquate und diskriminierungsfreie tarifvertragliche Regelungen
zu gründen, ist ganz im Sinne von Charta & Kodex, in denen eine Verbesserung der
Einstellungsmodalitäten und Laufbahnbewertungssysteme angemahnt wird. Auf Seiten der
Tarifpartner ist es der deutsche Wissenschaftsarbeitgeber Bund bzw. sind es die
Finanzministerien, die verhindern, dass mobilitätsfeindliche Regelungslücken im Tarifrecht des
öffentlichen Dienstes überwunden werden. Die Forschungseinrichtungen setzen auf
außertarifliche Ermächtigungen zur Regelung der Beschäftigungsverhältnisse und wirken auf
Haustarifverträge hin. Immer mehr Hochschulen erlangen im Rahmen ihrer institutionellen
Autonomie Dienstherrnfähigkeit und Arbeitgeberfunktion. Im Oktober 2006 haben die deutschen
Wissenschaftsarbeitgeber und Forschungsförderorganisationen in einer gemeinsamen
Erklärung12 den Anspruch erhoben: „dass die einzelnen mit Forschung in Deutschland befassten
Einrichtungen jeweils die Möglichkeit zu einer eigenen Interpretation der Charta haben müssen,
damit diese mit ihren eigenen Rahmenbedingungen und Satzungen vereinbar ist.“ Auch der
Deutsche Bundesrat hat in verschiedenen Beschlüssen seine Ablehnung von Charta & Kodex
dokumentiert13. Diese Haltung ist für die GEW inakzeptabel. GEW und der DGB insgesamt
fordern - ebenso wie die Arbeitsgemeinschaft der Betriebs- und Personalräte der
außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AGBR) - die Beschäftigungsbedingungen im
EFR tarifvertraglich auf der Grundlage von Charta & Kodex zu gestalten. In ihren

10 Conor Cradden, Constructing Paths to Staff Mobility in the European Higher Ecudation Area: from Individual to Institutional
Responsibility (2007) (Dok-HuF-2007/03), s. unter http://www.ei-
ie.org/highereducation/file/(2007)%20Constructing%20Paths%20to%20Staff%20Mobility%20in%20the%20European%20Highe
r%20Education%20Area%20en.pdf .
11 Der Deutsche Bundesrat hat „die Strukturierung der nationalen Ausbildungswege für Forscher in seiner Stellungnahmezu
Charta & Kodex vom 25.05.2005 (BR-Drs. 202/05) übrigens abgelehnt.
12 Erklärung der unterzeichnenden deutschen Wissenschaftsorganisationen: Alexander von Humboldt-Stiftung,
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V., Deutscher Akademischer
Austauschdienst, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft,
Hochschulrektorenkonferenz, Leibniz-Gemeinschaft, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Wissenschaftsrat vom
01.10.2006, s. unter http://www.humboldt-foundation.de/de/aktuelles/presse/doc/2006_forschercharta_erklaerung.pdf .
13 Dieser Kurs ist seit mindestens 2003 belegbar. In der Bundesrats-Stellungnahme zu Charta & Kodex vom 25.05.2005 = BR-
Drs. 202/05 wird auf zwei weitere Beschlüsse Bezug genommen: BR-Drs. 715/03 (B) zu der Mitteilung der EU-Kommission
„Forscher im europäischen Forschungsraum –ein Beruf, vielfältige Karrieremöglichkeiten“ (Dok-HuF-2003/13) und BR-
Drs. 524/04 zu der Mitteilung der EU-Kommission „Wissenschaft und Technologie: Schlüssel zur Zukunft Europas –Leitlinien
für die Forschungsförderung der Europäischen Union“ (KOM (2004) 353).
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tarifpolitischen Forderungen zur Eingruppierung und Ausgestaltung der Entgeltordnung für den
öffentlichen Dienst legt die GEW die Begriffsbestimmungen der Charta zu Grunde: Mit einer
Unterscheidung zwischen „Nachwuchsforschern“ und „erfahrenden Forschern“ auch in 
Deutschland kann endlich eine Kompatibilität zu den Beschäftigtengruppen in den europäischen
Nachbarländern hergestellt werden. Außerdem dient sie der Überwindung der typisch deutschen
Hierarchisierung des Wissenschaftspersonals, die in besonderem Maße zur Diskriminierung von
Wissenschaftlerinnen beiträgt. Mobilitätsbarrieren und Genderdisbalancen lassen sich
gleichermaßen abbauen.

Insgesamt muss natürlich auch durch die Lohnentwicklung eine im Vergleich zu anderen
Branchen attraktive Bezahlung in der Wissenschaft erreicht werden. Die aktuelle
Vergleichsstudie zu den Gehältern von Forscherinnen und Forschern der Europäischen
Kommission14 hat ergeben, dass Deutschland im multinationalen Ländervergleich zur
Gehaltskategorie der hohen Jahreseinkommen zählt und damit scheinbar einen anziehenden
Arbeitsmarkt für Forscherinnen und Forscher bietet. Der Branchenvergleich zeigt indes, dass
die im Bildungs- bzw. Wissenschaftsbereich erzielten Jahreseinkommen gegenüber denen in der
freien Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung deutlich niedriger sind und den letzten
Rang einnehmen. In immerhin acht Staaten (Luxemburg, die Niederlande, Schweden, aber auch
Zypern, die Tschechische Republik, Estland, Island, Slowenien) werden inzwischen die
Spitzengehälter im Bildungs- und Wissenschaftsbereich gezahlt. In 13 Staaten rangieren sie
wenigstens auf dem zweiten Platz. Wenn deutsche Wissenschaftsarbeitgeber und die
Bundesregierung eine angemessene Vergütung in der Wissenschaft fordern, meinen sie in der
Regel „Spitzengehälter für Spitzenforscher“und denken dabei an außertarifliche Zulagen von bis
zu 25.000 Euro für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einer Hochschule bzw. einem
Forschungsprojekt in der „Exzellenz-Initiative“ zum Erfolg verholfen haben15. Die GEW
erinnert daran, dass hinter jedem/-r Nobelpreisträger/-in ein großes Team von
wissenschaftlichem, technischen und Verwaltungspersonal steht. Die Forderung nach
exorbitanten Einkommenszuwächsen durch Gewinnungs- und Haltungszulagen für einige
Wenige klingt zynisch angesichts einer fortschreitenden Prekarisierung unterhalb der Professur.
Das untere Ende der Fahnenstange teilen sich die ersten 1-Euro-Jobber in der Wissenschaft mit
dem Heer der Lehrbeauftragten. Im übrigen beträgt in Deutschland die Gehaltsdifferenz
zwischen Forscherinnen und Forschern gut 18 Prozent16. Eine derartige Ungleichbehandlung der
Beschäftigtengruppen bei der Entlohnung kann es nicht geben. Die GEW setzt sich dafür ein,
dass alle Lohngruppen angemessen bedacht werden und sich die Arbeitsbedingungen für
alle nachhaltig verbessern.

Dazu gehört für die GEW auch eine verlässliche Beschäftigungsperspektive. Nicht zuletzt mit
Blick auf den Wunsch der Europäischen Kommission nach einem attraktiven, offenen und
beständigen europäischen Arbeitsmarkt für Forschende hat die GEW die Ausweitung der
Befristungspraxis durch das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) kritisiert17.
Durch das WissZeitVG wird im Bereich der Drittmittelforschung unbefristete Befristung
zugelassen und erstmals auch auf das nichtwissenschaftliche Personal erstreckt. Es gibt für
Deutschland kein Konzept, wie längere Zeit aus Drittmitteln befristet Beschäftigte in ein
verstetigtes Beschäftigungsverhältnis gelangen können. Damit hat der deutsche Gesetzgeber
nach Auffassung der GEW den Zielen von Charta & Kodex zuwider gehandelt.

14 Study on the Remuneration of Researchers in the Public and Private Commercial Sectors, April 2007, unter
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/final_report.pdf verfügbar, s. bes. S. 50 Tabelle 14 sowie S. 193 Tabelle 69 und Abb. 136.
15 So berichtet in Forschung & Lehre 8/2007, S. 448.
16 Study on the Remuneration of Researchers in the Public and Private Commercial Sectors, April 2007 (wie Anm. 14) S. 49
Tabelle 13.
17 s. die GEW-Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren (Dok-HuF-2006/08 und Dok-HuF-2006/09) unter
http://www.gew.de/Neues_Arbeitsrecht_in_der_Wissenschaft.html .
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Die GEW bedauert, dass Charta & Kodex als Empfehlung der Europäischen Kommission gemäß
Art. 249 Abs. 5 des EG-Vertrages nicht verbindlich sind. Der Deutsche Bundesrat hat sich in
seiner Stellungnahme zum Grünbuch vom 6. Juli 200718 sogleich gegen eine
kommissionsgesteuerte Koordinierung nationaler und regionaler Programme ausgesprochen und
auf die Kompetenzverteilung zwischen Union und Mitgliedstaaten bestanden. Die GEW hat
sich stets dafür ausgesprochen und wiederholt die Forderung, die Einhaltung von Charta
& Kodex zum Prüfkriterium für die Vergabe von Fördermitteln aus dem 7. Europäischen
Rahmenprogramm zu erheben. Auch eine „Charta zum Umgang mit geistigem Eigentum aus 
öffentlichen Forschungseinrichtungen und Hochschulen“ sollte nach Ansicht der GEW einen 
derartigen Stellenwert bekommen. Die GEW sieht Charta & Kodex als sinnvolle
Schutzbestimmungen der Beschäftigten an, die nicht mit der Wissenschaftsfreiheit konfligieren.

Für die GEW gilt dies auch in bezug für die in Charta & Kodex enthaltenen Empfehlungen zur
Chancengleichheit in der Wissenschaft. Die GEW erwartet die Einbeziehung der
Empfehlungen aus „Women and Science –Excellence and Innovation –Gender Equality in
Science“19. Auch sie müssen für die Mitgliedstaaten verbindlich gemacht werden. Dabei können
die Mitgliedstaaten selbst zu bestimmende, aber klare und mit verbindlichen Zeiträumen
versehene Zielvorgaben zur Steigerung des Frauenanteils in der Wissenschaft formulieren,
insbesondere für die technisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen und für alle
wissenschaftlichen Spitzenpositionen. Die GEW kritisiert in diesem Zusammenhang, dass im 7.
Europäischen Rahmenprogramm kein Gender Action Plan mehr aufgenommen wurde.
Grundsätzlich sollte die Vergabe von EU-Forschungsfördermittel an die Erfüllung von
Gleichstellungskriterien gebunden werden. Dies hat sich jedenfalls im nationalen
Förderprogramm „Exzellenzinitiative“ nachhaltig auf die Verbesserung der Chancengleichheit in 
der Forschung ausgewirkt.

Solange die Mitgliedsstaaten, Forschungsorganisationen und Wissenschaftsarbeitgeber sich einer
regelhaften Selbstbindung verweigern, will die GEW dazu beitragen, dass wenigstens eine
Aufwertung von Charta & Kodex gelingt. Deren Einhaltung sollte national sowie auf
europäischer Ebene zu einem Marketing-Label für Hochschulen und Forschungseinrichtungen
weiterentwickelt werden, das in der nationalen und europäischen Förderpolitik durch Bonus-
Systeme honoriert wird.

Gleichzeitig soll eine systematische Defizitanalyse im EFR zur Missachtung von Charta &
Kodex durchgeführt werden. Neben einem solchen „Schwarzbuch EFR“ sollte allerdings auch 
ein „Weißbuch EFR“ entstehen, in dem gute Praxis dokumentiert ist, die es den europäischen 
Ländern und Wissenschaftssystemen ermöglicht, voneinander zu lernen. Zum Ausbau der von
der Europäischen Kommission angestrebten Datensammlung sollte auch ein Archiv
wissenschaftsspezifischer Tarifregelungen20 und Beteiligungsrechte im EFR aufgebaut
werden. Die GEW bietet ihre Expertise und ihre Unterstützung an, um den EFR
demokratisch und sozial zu gestalten.

18 BR-Drs. 251/07 (B).
19 European Commission Directorate-General for Research, Directorate c–Science and Society, Unit C4–Women and Science,
2005, S. 13–15 = http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/sec_report_en.pdf.
20 Vorbildhaft könnte das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung
sein, s. unter http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-563E3A90/hbs/hs.xsl/275.html .
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Auf den Punkt gebracht

Die GEW begrüßt das Dialogangebot der Europäischen Kommission an alle politischen
Akteure im Europäischen Forschungsraum (EFR) mit Nachdruck.

Die GEW teilt die Kritik der Europäischen Kommission an den unzureichenden
rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, die sich zu massiven
Mobilitätshindernissen im EFR auswachsen und schlechte Arbeitsbedingungen,
begrenzte Karriereperspektiven sowie die Unterrepräsentanz von Frauen in der
Wissenschaft begründen.

Die GEW unterstützt die Europäische Kommission im Bemühen um einen angemessenen
Austausch kompetenter Forscherinnen und Forscher im EFR.

Die GEW bietet der Europäischen Kommission ihre Expertise und eine engere
Zusammenarbeit an.

Die GEW macht Vorschläge, wie sich die visionäre Beschreibung des EFR durch die
Europäische Kommission realisieren lässt:

o Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit als Leitmotive in allen Dimensionen
des EFR,

o Konkretisierung der Beteiligungsrechte von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern im Wissenschaftsbereich durch Fixierung von Mindeststandards
im Rahmen eines Sektoralen Sozialen Dialogs,

o Anerkennung und Würdigung der Beschäftigten im Berufsfeld Wissenschaft,
o Ausgestaltung der Beschäftigungsbedingungen (Gehälter, Sozialleistungen,

Vertragslaufzeiten, Weiterbildung, Ergebnisverbreitung und –verwertung) durch
Tarifverträge auf der Grundlage der „Empfehlung der Europäischen Kommission 
zur Charta für Forscher und einen Verhaltenskodex für die Einstellung von
Forschern“ vom 11.03.2005.

o Aufwertung von „Charta & Kodex“ als verbindliche Bezugspunkte für nationale
und für europäische Forschungs(förder)politik.

Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands der GEW vom 22. August 2007
Frankfurt, am Main
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GRÜNBUCH 

Der Europäische Forschungsraum: Neue Perspektiven 
 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

Zusammenfassung 

Da wir uns der Überprüfung des ersten Dreijahrszyklus der erneuerten Lissabon-Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung nähern, ist es an der Zeit, die Fortschritte zu bewerten und 
künftige Leitgedanken zu einem ihrer Kernelemente – dem Europäischen Forschungsraum 
(EFR) – zu erörtern. In einer im Wandel begriffenen Welt, die sich durch eine immer raschere 
Globalisierung von Forschung und Technologie und die Entstehung neuer wissenschaftlicher 
und technologischer Mächte – insbesondere China und Indien – auszeichnet, ist der 
Europäische Forschungsraum mehr denn je Eckpfeiler einer europäischen 
Wissensgesellschaft. In einer solchen Gesellschaft sind Forschung, Aus- und Weiterbildung 
sowie Innovation uneingeschränkt mobilisiert, um die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
umweltpolitischen Ziele der EU sowie die Erwartungen ihrer Bürger zu erfüllen. 

Das EFR-Konzept beruht auf dem Zusammenspiel folgender Elemente: ein europäischer 
„Binnenmarkt” für Forschung, in dem Forscher, Technologie und Wissen unbehindert 
Grenzen passieren, eine effektive europaweite Koordinierung einzelstaatlicher und regionaler 
Forschungstätigkeiten, -programme und -strategien sowie Initiativen, die auf europäischer 
Ebene umgesetzt und finanziert werden. Seit das Konzept im Jahr 2000 auf dem Europäischen 
Rat von Lissabon beschlossen wurde, sind Fortschritte erzielt worden. Der Europäische 
Forschungsraum ist zu einem wichtigen Bezugspunkt für die Forschungspolitik in Europa 
geworden. Allerdings muss noch viel mehr getan werden, um den EFR aufzubauen, 
insbesondere um die Zerstückelung der Forschungstätigkeiten, -programme und -strategien in 
Europa zu überwinden. Der Europäische Forschungsraum, den die Wissenschaftler, die 
Unternehmen und die Bürger brauchen, sollte folgende Merkmale haben: 

– ein angemessener Austausch kompetenter Forscher mit einem hohen Grad an Mobilität 
zwischen Einrichtungen, Fachrichtungen, Sektoren und Ländern; 

– Forschungsinfrastrukturen von Weltniveau, die miteinander verknüpft und vernetzt 
sind und die für Forschungsteams aus ganz Europa und der ganzen Welt zugänglich sind, 
insbesondere dank neuer Generationen von elektronischen 
Kommunikationsinfrastrukturen; 

– Spitzenforschungseinrichtungen, die sich an effektiven öffentlich-privaten 
Kooperationen und Partnerschaften beteiligen und die das Kernstück von ‚Forschungs- und 
Innovationsclustern‛ einschließlich ‚virtueller Forschungsgemeinschaften‛ bilden, die 
überwiegend auf disziplinenübergreifende Gebiete spezialisiert sind und eine kritische 
Masse personeller und finanzieller Ressourcen auftun; 

– effektiver Wissensaustausch insbesondere zwischen der öffentlichen Forschung und der 
Industrie wie auch mit der breiten Öffentlichkeit; 
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– gut koordinierte Forschungsprogramme und -schwerpunkte, einschließlich einer 
beträchtlichen Anzahl von gemeinsam geplanten öffentlichen Forschungsinvestitionen auf 
europäischer Ebene mit gemeinsamen Schwerpunkten, einer koordinierten Durchführung 
und einer gemeinsamen Bewertung, und  

– eine breite Öffnung des Europäischen Forschungsraums für die Welt mit besonderem 
Schwerpunkt auf den Nachbarländern und einem entschiedenen Einsatz für eine 
gemeinsame Bewältigung globaler Herausforderungen mit Europas Partnern. 

Ausgehend von einer Bewertung der Situation in diesen Hauptbereichen wirft dieses 
Grünbuch eine Reihe von Fragen auf, wie der Europäische Forschungsraum zu vertiefen und 
auszuweiten ist, so dass er in vollem Umfang zur erneuerten Lissabon-Strategie beiträgt. Es 
soll eine weit reichende Debatte innerhalb der Institutionen und in der Öffentlichkeit in Gang 
setzen, damit Initiativen für das Jahr 2008 vorbereitet werden können. 
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1. EIN NEUER BLICK AUF DEN EUROPÄISCHEN FORSCHUNGSRAUM 

 Seitdem der Europäische Rat von Lissabon im März 2000 die Schaffung 
eines Europäischen Forschungsraums (EFR) als Ziel festgeschrieben hat, 
wurden viele Initiativen ins Leben gerufen. Nun ist es an der Zeit, zu 
bewerten, was bis jetzt erreicht worden ist, und darüber nachzudenken, was 
noch getan werden muss, damit der EFR Wirklichkeit wird. 

Die 
Globalisierung 
eröffnet 
Möglichkeiten 
und Heraus-
forderungen für 
den 
Europäischen 
Forschungsraum
(EFR) 

Dass ein erneutes Nachdenken über den EFR dringlich erscheint, rührt 
daher, dass die Globalisierung von Forschung und Technologie immer 
rascher vonstatten geht und dass neue wissenschaftliche und technologische 
Mächte – China, Indien und andere Schwellenländer – beträchtliche, stetig 
wachsende FuE-Investitionen anziehen1. Diese Entwicklungen eröffnen 
Europa und der Welt neue Möglichkeiten. Gleichzeitig werfen sie die Frage 
nach Europas Vermögen auf, bei Forschung und Innovation 
konkurrenzfähig zu bleiben, was das Kernstück der erneuerten Lissabonner 
Strategie für Wachstum und Beschäftigung bildet. Die Auseinandersetzung 
mit dieser Frage wird eines der Hauptthemen für den nächsten 
Dreijahreszyklus der Strategie sein, der 2008 anlaufen soll. 

 Die EU und die Mitgliedstaaten haben vorbehaltlos anerkannt, dass der EFR 
im Zusammenspiel mit einem hochwertigen Bildungswesen, lebenslangem 
Lernen und einem innovationsfreundlichen Umfeld eine ausschlaggebende 
Rolle spielt, um Europa zu einer führenden Wissensgesellschaft zu machen 
und damit die Voraussetzungen für langfristigen Wohlstand zu schaffen. 
Das EFR-Konzept umfasst drei miteinander zusammenhängende Aspekte: 
einen europäischen „Binnenmarkt” für Forschung, in dem Forscher, 
Technologie und Wissen unbehindert Grenzen passieren können, eine 
effektive europaweite Koordinierung einzelstaatlicher und regionaler 
Forschungstätigkeiten, -programme und -strategien sowie Initiativen, die auf 
europäischer Ebene umgesetzt und finanziert werden2. 

Die Schaffung 
des EFR kommt 
voran 

Wie in dem begleitenden Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen 
dargelegt, wurden bereits viele Maßnahmen ergriffen, um bezüglich dieser 
Aspekte voranzukommen: 

 – Das EU-Forschungsrahmenprogramm ist ausdrücklich konzipiert, um die 
Schaffung des EFR zu unterstützen; seine Fördermittel wurden erheblich 
aufgestockt, wenn auch in geringerem Maße als ursprünglich von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagen. Neue Initiativen, die in 
Verbindung mit dem 7. Rahmenprogramm (2007-2013) ins Leben 
gerufen wurden, wie der Europäische Forschungsrat, werden sich spürbar 
auf die europäische Forschungslandschaft auswirken. Auch das künftige 
Europäische Technologieinstitut verfügt über das Potenzial, eine 
wesentliche Rolle bei der Schaffung von ‚Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften’ von Weltniveau zu übernehmen. 

                                                 
1 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SEK(2007) 412, Abschnitt 3.1.1. 
2 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Kapitel 1. 
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 – Es wurden Initiativen ins Leben gerufen, um die Koordinierung von 
Forschungstätigkeiten und -programmen zu verbessern. Dazu gehören die 
Europäischen Technologieplattformen, mit denen die Industrie und 
sonstige Interessengruppen gemeinsame langfristige Zielvorstellungen 
entwickeln und strategische Forschungspläne auf Gebieten von 
wirtschaftlichem Interesse aufstellen, sowie das auf einem „Bottom-up”-
Konzept beruhende ‚ERA-Net‛-System, das die Koordinierung nationaler 
und regionaler Programme3 unterstützt. 

 – Politikkoordinierung wird durch die ‚offene Koordinierungsmethode‛ 
und die Anwendung freiwilliger Leitlinien und Empfehlungen 
verwirklicht. Dies setzt einen Prozess der Auseinandersetzung und 
Reformen auf einzelstaatlicher Ebene in Gang, was wiederum dazu 
geführt hat, dass alle Mitgliedstaaten im Rahmen des generellen FuE-
Investitionsziels der EU von 3 % des BIP nationale FuE-
Investitionszielvorgaben festgelegt haben und Maßnahmen zur 
Verbesserung ihrer Forschungs- und Innovationssysteme treffen4. 

 – Die EU hat eine ‚breit angelegte Innovationsstrategie‛ verabschiedet, die 
die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation verbessern wird5. 
In diesem Zusammenhang wurden im November 2006 ein modernisierter 
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation6 sowie Orientierungshilfen zu einer 
wirksameren steuerlichen Förderung von FuE7 verabschiedet. Ferner 
wird an einer europäischen Patentstrategie gearbeitet, um aus der 
Sackgasse hinsichtlich des Gemeinschaftspatents herauszukommen8, und 
es werden Initiativen vorbereitet, um die Entstehung europäischer „Lead 
Markets“ in vielversprechenden technologieintensiven Sektoren zu 
unterstützen. 

 – Die EU-Kohäsionspolitik und ihre Finanzinstrumente – die Strukturfonds 
– räumen der Entwicklung von Forschungs- und Innovationskapazitäten, 
insbesondere in den Regionen mit Entwicklungsrückstand, deutlich 
Vorrang ein. Zusammen mit der schwerpunktmäßigen Behandlung dieser 
Kapazitäten in den innerstaatlichen Strategien der meisten 
Mitgliedstaaten kann dies dazu beitragen, dass ganz Europa am 
Europäischen Forschungsraum mitwirkt und umfassend Nutzen aus ihm 
zieht. 

… doch muss 
noch intensiv an 
den 
Fundamenten 
gearbeitet 

Diese Initiativen sind wertvolle Bausteine, auf denen weitere Fortschritte 
aufgebaut werden können. Allerdings muss noch intensiv an den 
Fundamenten des EFR gearbeitet werden, insbesondere um die 
Zerstückelung zu überwinden, die nach wie vor ein hervorstechendes 

                                                 
3 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Kapitel 2. 
4 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Abschnitt 2.2. 
5 KOM(2006) 502 vom 13.9.2006. 
6 ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1. 
7 KOM(2006) 728 vom 22.11.2006. 
8 KOM(2007) 165 vom 4.4.2007. 
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werden, um die 
Fragmentierung 
der Basis der 
öffentlichen 
Forschung zu 
überwinden und 
… 

Merkmal der Basis der öffentlichen Forschung in Europa ist. Die 
Fragmentierung hindert Europa daran, das Forschungs- und 
Innovationspotenzial voll auszuschöpfen, was eindeutig auf Kosten der 
europäischen Steuerzahler, Verbraucher und Bürger geht: 

 – Die Möglichkeiten der Laufbahnentwicklung von Forschern sind noch 
immer durch rechtliche und praktische Barrieren eingeschränkt, was ihrer 
Mobilität zwischen Einrichtungen, Sektoren und Ländern im Wege steht. 

 – Unternehmen finden es oft schwierig, mit Forschungseinrichtungen in 
Europa zusammenzuarbeiten und Partnerschaften aufzubauen, vor allem 
länderübergreifend. 

 – Die nationale und regionale Forschungsfinanzierung (Programme, 
Infrastrukturen, Kernfinanzierung von Forschungseinrichtungen) ist nach 
wie vor weitgehend unkoordiniert. Dies führt zu einer Streuung der 
Ressourcen, übermäßigen Doppelarbeiten, mangelnder Nutzung der 
Vorteile von potenziellen Quereffekten und dem Unvermögen, die 
globale Rolle zu spielen, die Europas FuE-Kapazität ansonsten durchaus 
zuließe, vor allem was die Behandlung großer globaler 
Herausforderungen angeht. 

 – Auf einzelstaatlicher Ebene ergriffenen Reformen mangelt es häufig an 
einer echten europäischen Perspektive und an Kohärenz über 
Ländergrenzen hinweg. 

 Die Europäer scheinen sich dieser Kosten bewusst zu sein. Einer vor kurzem 
durchgeführten Umfrage zufolge sind 83 % der Auffassung, dass es eine 
stärkere Koordinierung der Forschungstätigkeit zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben sollte9. 

…um mehr FuE-
Investitionen der 
Wirtschaft in 
Europa zu halten 
bzw. nach 
Europa zu holen 

Die Fragmentierung der öffentlichen Forschung schmälert für die Wirtschaft 
die Attraktivität Europas als Standort für FuE-Investitionen. Der 
Wirtschaftssektor soll zu der Zielvorgabe, dass die FuE-Intensität 3 % des 
BIP ausmacht, zwei Drittel beisteuern. Jüngsten Daten zufolge haben die in 
der EU niedergelassenen Unternehmen ihre globalen FuE-Ausgaben 2006 
um mehr als 5 % aufgestockt, aber dies liegt immer noch unter der 
Steigerungsrate bei den FuE-Aufwendungen der Unternehmen in Nicht-EU-
Ländern10. Tatsächlich investieren in der EU niedergelassene Unternehmen 
mehr in die FuE in den USA als Unternehmen mit Sitz in den USA in der 
EU investieren und dieser transatlantische Nettoverlust an FuE-Investitionen 
nimmt weiter zu11. Eine spürbare, anhaltende Steigerung der FuE-
Investitionen der Wirtschaft ist von entscheidender Bedeutung, um aus der 
derzeitigen Stagnation der generellen FuE-Intensität der EU bei 1,9 % des 

                                                 
9 Eurobarometer: Europeans, Science and Technology, Juni 2005, http://ec.europa.eu/public_opinion. 
10 EU-Investitionsanzeiger für industrielle FuE 2006, http://iri.jrc.es/research. 
11 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Abschnitt 3.3.1. 
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BIP herauszukommen12 und Fortschritte in Richtung auf die 
einzelstaatlichen und die EU-weiten Zielvorgaben zu machen. 

 Umfragen13 zufolge achten Unternehmen bei ihren Investitionen in 
Forschung und Entwicklung in erster Linie auf folgende Aspekte: 

 – günstige Rahmenbedingungen für das Vermarkten von Technologien; 

 – ausreichende Anzahl gut ausgebildeter und mobiler Forscher, die auf die 
Erfordernisse der Industrie eingehen, und  

 – eine herausragende öffentliche Forschung (Forschungseinrichtungen und 
-infrastrukturen) mit soliden Beziehungen zur Industrie. 

 Während die Überprüfung des EU-Binnenmarkts14 und die Initiativen im 
Zuge der breit angelegten Innovationsstrategie wie die oben genannten vor 
allem auf die Nachfrage nach Innovation abheben, geht es in diesem 
Grünbuch in erster Linie um die Faktoren, welche die Leistung der 
Forschungssysteme in Europa beeinflussen. Grundgedanke dabei ist es, die 
Fragmentierung der Forschungsarbeiten und -strategien zu überwinden 
sowie darauf hinzuwirken, dass Europa aus der Globalisierung bei 
Wissenschaft und Technologie optimalen Nutzen zieht. 

2. DIE VISION EINES EUROPÄISCHEN FORSCHUNGSRAUMS 

Damit ein Rahmen für einen Meinungsaustausch abgesteckt werden kann, 
die Bemühungen aufeinander abgestimmt und die Fortschritte bewertet 
werden können, müssen die wesentlichen Merkmale eines vollständig 
verwirklichten EFR herausgearbeitet werden. Ausgehend von den im Jahr 
2000 einvernehmlich vereinbarten Leitgrundsätzen sollte der EFR 
Folgendes beinhalten: 

Der Europäische 
Forschungsraum 
wird das Wissen 
tief in der 
Gesellschaft 
verwurzeln und 
Europas 
Wissenspotenzial 
in all seinen 
Dimensionen 
freisetzen: 
Menschen, 
Infrastrukturen, 
Organisationen, 
Finanzierung, 
Wissensverbreitung 
und weltweite 
Zusammenarbeit 

 

1. Angemessener Austausch kompetenter Forscher. Die Forscher 
sollten Anreize erhalten durch einen einheitlichen Arbeitsmarkt 
mit für Männer wie auch für Frauen gleichermaßen attraktiven 
Arbeitsbedingungen ohne finanzielle und verwaltungstechnische 
Hindernisse für die grenzüberschreitende Mobilität. Es sollte eine 
vollständige Öffnung der wissenschaftlichen Stellen an den 
Hochschulen und der einzelstaatlichen Forschungsprogramme in 
ganz Europa geben, wobei verstärkt Forscherstellen international 
besetzt werden sollten und für einen ungehinderten Austausch 
zwischen Fachrichtungen und zwischen dem öffentlichen und 
privaten Sektor zu sorgen ist – eine solche Mobilität sollte zu 
einem üblichen Merkmal einer erfolgreichen Forscherlaufbahn 
werden. 

                                                                                                                                                         
12 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Abschnitt 3.3.1. 
13 2005 EU Survey on R&D Investment Business Trends (EU-Erhebung über FuE-Investitionstendenzen 

der Unternehmen): http://iri.jrc.es/research 
14 KOM(2007) 60 vom 21.2.2007. 
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2. Forschungsinfrastrukturen von Weltniveau. Größere 
Infrastrukturen sollten in Form von europäischen Joint Ventures 
gebaut und betrieben werden. Sie sollten für Forschungsteams aus 
ganz Europa und der Welt zugänglich sein, und gleichzeitig 
sollten Forscher, die in Europa arbeiten, Zugang zu internationalen 
Infrastrukturen und Anlagen in anderen Teilen der Welt haben. 
Diese Forschungsinfrastrukturen sollten mit Hilfe der 
gleichzeitigen Entwicklung neuer Generationen elektronischer 
Kommunikationsinfrastrukturen sowohl in Europa als auch 
weltweit miteinander verknüpft und vernetzt werden sowie 
europa- und weltweit zugänglich sein.  

 3. Spitzenforschungseinrichtungen. In der ganzen EU sollten 
unterschiedliche Forschungseinrichtungen in das gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Leben vor Ort eingebettet sein, aber 
gleichzeitig in Europa und darüber hinaus miteinander 
konkurrieren und zusammenarbeiten. Sie sollten in der Lage sein, 
routinemäßig mit der Wirtschaft in Austausch zu treten sowie an 
dauerhaften öffentlich-privaten Partnerschaften mitzuwirken. 
Solche Partnerschaften sollten das Kernstück spezialisierter – 
meist disziplinenübergreifender - ‚Cluster‛ bilden, die eine 
kritische Masse an personellen und finanziellen Ressourcen aus 
der ganzen Welt anziehen. Der Europäische Forschungsraum 
sollte sich an den Eckpunkten eines leistungsstarken Netzes aus 
Forschungs- und Innovationsclustern orientieren und damit 
schrittweise Gestalt annehmen. Das Wirkungsfeld der Cluster 
sollte erweitert werden durch ‚virtuelle 
Forschungsgemeinschaften‛, die durch Zusammenführung und 
Bündelung von Tätigkeiten und Ressourcen aus verschiedenen 
Standorten in Europa und darüber hinaus entstehen und die auf 
leistungsstarke Informatik- und Kommunikationswerkzeuge 
zurückgreifen. Nach und nach sollten sich Cluster eher durch eine 
solche virtuelle Integration als durch geografische Konzentration 
bilden und ausweiten. 

 4. Effektiver Wissensaustausch. Dieser sollte Folgendes umfassen: 
offener und leichter Zugang zur öffentlichen Wissensgrundlage; 
ein einfaches, harmonisiertes Regelungssystem für Rechte an 
geistigem Eigentum, einschließlich eines kostenwirksamen 
Patentierungssystems und gemeinsamer Grundsätze für den 
Wissenstransfer und die Zusammenarbeit zwischen der 
öffentlichen Forschung und der Industrie; innovative 
Kommunikationskanäle, damit die breite Öffentlichkeit Zugang zu 
wissenschaftlichen Kenntnissen und die Mittel zur Erörterung von 
Forschungsplänen erhält und ihre Neugier für die Wissenschaft 
geweckt wird. 

 5. Gut koordinierte Forschungsprogramme und –schwerpunkte: 
Dazu sollten die gemeinsame Planung, Durchführung und 
Bewertung von öffentlichen Forschungsinvestitionen auf 
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europäischer Ebene zu Themen gehören, die über die Kapazitäten 
der einzelnen Länder hinausgehen. Durch gemeinsame 
Zukunftsforschung, an der die Wissenschaftler, die Gesellschaft 
und die Industrie mitwirken sollten, sind gemeinsame 
Schwerpunkte zu ermitteln, gemeinsam zu beschließen und in der 
Praxis anzugehen. In diesen und weiteren Bereichen sollte man bei 
nationalen und regionalen Forschungsprogrammen darauf 
vertrauen können, dass die wichtigsten Grundsätze bei Anträgen 
auf Forschungsmittel EU-weit vergleichbar sind und höchste 
Qualität sichern. Sie sollten zusammen ein einfaches, 
transparentes und kohärentes System der Forschungsfinanzierung 
darstellen, das sich auf unterschiedliche Quellen der öffentlichen 
Hand (nationale, regionale und europäische) stützt und mit 
privaten Quellen (einschließlich Stiftungen und Organisationen 
der Zivilgesellschaft) verbunden ist. 

 6. Eine breite Öffnung des Europäischen Forschungsraums für 
die Welt. Besonderes Augenmerk sollte auf der Beteiligung der 
Nachbarregionen der EU liegen wie auch auf der Entwicklung 
multilateraler Initiativen zur Bewältigung globaler 
Herausforderungen mit den Partnern der EU. 

 Außerdem gelten für alle Dimensionen des EFR drei entscheidende 
Zielvorgaben: 

 – Die europäische Forschungspolitik sollte in der europäischen 
Gesellschaft tief verwurzelt sein. Neben den angestrebten 
wissenschaftlichen Spitzenleistungen sollte die europäische Forschung 
den Fortschritt und die Verbreitung des Wissens unterstützen und 
Strategien für die nachhaltige Entwicklung in Bereichen untermauern, 
die wichtige Anliegen der Allgemeinheit betreffen wie Gesundheit, 
Energie und Klimawandel15. Sie sollten mit neuen Möglichkeiten 
experimentieren, wie die breite Öffentlichkeit bei der Festlegung, 
Durchführung und Bewertung von Forschungsplänen eingebunden und 
verantwortungsvoller wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt 
gefördert werden kann. Dies sollte innerhalb eines Rahmens 
gemeinsamer ethischer Grundprinzipien und auf der Grundlage 
vereinbarter Methoden erfolgen, die Vorbild für den Rest der Welt sein 
können. 

 – Zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit muss das richtige 
Gleichgewicht gefunden werden. Forscher und Forschungseinrichtungen 
sollten durch einen stärkeren Wettbewerb auf europäischer Ebene 
Anreize erhalten, Spitzenkompetenz von Weltniveau aufzubauen. 
Gleichzeitig sollten Spitzenforschungseinrichtungen intensivere 
Kooperationen und Partnerschaften in Europa und darüber hinaus 
eingehen, um Problemstellungen von gemeinsamem Interesse effizient 
anzugehen.  

                                                 
15 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Abschnitt 3.3.1. 
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 – Aus Europas Vielfalt, die mit den jüngsten EU-Erweiterungen noch 
größer geworden ist, sollte umfassend Nutzen gezogen werden. Die 
europäischen Länder und Regionen können auf ihren Stärken aufbauen, 
indem sie nach und nach eine Spezialisierung in bestimmten Bereichen 
erreichen. Allerdings sollten sie in der Lage sein, den Zugang zu 
sonstigem Fachwissen und WuT-Kapazitäten im übrigen Europa und 
der Welt zu bewahren bzw. zu erhalten, insbesondere durch die 
Mobilität der Forscher, den Wissensaustausch und den Aufbau virtueller 
Netze und ‚Gemeinschaften‛. 

Es besteht 
dringender 
Handlungsbedarf 

Forschung bedeutet zwangsläufig, dass komplexe Wechselbeziehungen 
zwischen den oben genannten Merkmalen des EFR und den 
Querschnittsdimensionen bestehen, was im Folgenden deutlich wird. 
Manche Merkmale werden schneller Fuß fassen als andere, so dass die 
Vision des EFR erst in 10 oder 15 Jahren – um das Jahr 2020 – vollständig 
verwirklicht sein wird. Dennoch verlangt diese Struktur des EFR als ein 
Systemgefüge, dass dringend gehandelt werden muss, um so schnell wie 
möglich an allen Fronten voranzukommen – um so mehr, als die 
Hebelwirkung, die dies auf die Ankurbelung privater Investitionen in 
Forschung und Innovation wie auch auf die Förderung einer stärker 
wettbewerbsfähigen Wissenswirtschaft ausübt, groß sein wird.  

Elemente der Vision des Europäischen Forschungsraums 

1. Sind dies die wesentlichen Elemente, die der Europäische Forschungsraum 
beinhalten sollte? Gibt es noch andere Elemente, die bei der Vision berücksichtigt 
werden sollten? 

2. Welche Rolle sollte die EU-Politik, die nationale und die regionale Politik spielen, 
um einen solchen Europäischen Forschungsraum aufzubauen und um vor dem 
Hintergrund der Globalisierung und der nationalen und regionalen Spezialisierung 
aus der europäischen Dimension optimalen Nutzen zu ziehen? 

3. Welche EU-Initiativen könnten die besten Impulse geben für die generellen 
öffentlichen und privaten Anstrengungen zur Verwirklichung der Vision? 

3. DIE VERWIRKLICHUNG DES EFR 

In diesem Abschnitt wird die Situation der europäischen Forschung unter Beachtung der sechs 
wichtigsten Dimensionen des Europäischen Forschungsraums analysiert. Für jede von ihnen 
wird eine Reihe von Fragen gestellt, damit eine offene Diskussion zwischen all denjenigen, 
die in irgendeiner Form an der Forschung teilhaben, in Gang gesetzt wird. 

3.1. Schaffung eines einheitlichen Arbeitsmarktes für Forscher 

Attraktive berufliche 
Perspektiven und eine 
„nahtlose“ Mobilität sind für 
Forscher von zentraler 
Bedeutung… 

Eine wichtige Herausforderung für Europa liegt darin, mehr 
kompetente Forscher auszubilden, in der EU zu halten und nach 
Europa zu bringen. Ferner ist die reibungslose Mobilität von 
Forschern zwischen Einrichtungen, Sektoren und Ländern sogar 
noch wichtiger als für andere Berufe: Es ist von wesentlicher 
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… doch längst noch nicht 
Realität 

Bedeutung, ein besseres Gleichgewicht bei Angebot und 
Nachfrage im Bereich der Forscher zu erreichen, vor allem 
angesichts ihrer ausgeprägten Spezialisierung und der relativ 
geringen Anzahl. Mobilität ist eines der effizientesten Mittel zur 
Verbreitung von Wissen. Außerdem ist Mobilität ein immer 
wichtigeres Erfordernis für die Entwicklung von Kompetenzen 
und Laufbahnen in der Wissenschaft. Heutzutage sind die 
Möglichkeiten der meisten Forscher noch immer durch 
institutionelle und nationale Barrieren, schlechte 
Arbeitsbedingungen und sehr begrenzte Laufbahnaussichten 
eingeschränkt16. In der Praxis sind akademische Positionen nach 
wie vor weit gehend eigenen Staatsangehörigen oder sogar 
internem Personal vorbehalten17. Transparenter Wettbewerb bei 
der Einstellung ist eher die Ausnahme als die Regel. Die 
Mobilität über Grenzen hinweg oder zwischen Hochschulen und 
Industrie wird eher bestraft als belohnt. Behörden gestatten es in 
der Regel Forschern nicht, Forschungszuschüsse über Grenzen 
hinweg entgegenzunehmen oder in ein anderes Land zu 
überführen.  

 Deshalb verlassen so viele europäische Hochschulabsolventen 
und Promovierte die wissenschaftliche Laufbahn oder üben eine 
Forschungstätigkeit in Ländern aus, in denen sie bessere 
Möglichkeiten haben, insbesondere in den USA. Gleichzeitig 
sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert, insbesondere auf 
manchen Gebieten der Natur- und Ingenieurwissenschaften und 
bei den verantwortungsvollen Positionen. Auch die 
demografische Entwicklung wirkt sich zunehmend negativ auf 
die europäische Forschung aus, da es in manchen Bereichen 
aufgrund der Pensionierung älterer Generationen und des damit 
verbundenen Verlustes an Kompetenzen einen potenziellen 
Mangel an Forschern geben wird.  

Auf allen Ebenen sind 
Anstrengungen erforderlich – 
im privaten wie im öffentlichen 
Sektor 

Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, einen einheitlichen, 
offenen europäischen Arbeitsmarkt für Forscher aufzubauen, der 
eine effektive Migration der Wissenschaftselite („Brain 
Circulation”) innerhalb Europas sowie zu und von Partnerländern 
sichert und junge Talente und Frauen dazu bringt, eine 
Forscherlaufbahn einzuschlagen. Dies verlangt Anstrengungen 
auf allen Ebenen im privaten und im öffentlichen Sektor und von 
lokalen, nationalen und europäischen Regierungen. Der 
Privatsektor sollte ermuntert werden, Möglichkeiten für Forscher 
zu entwickeln und zu erweitern. Gleichzeitig müssen Behörden 
und Forschungseinrichtungen daran arbeiten, die verschiedenen 
rechtlichen, administrativen und praktischen (z. B. sprachlichen) 
Barrieren, die der geografischen und sektorenübergreifenden 

                                                 
16 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Abschnitt 3.2.3. 
17 Trotz Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs über den Zugang von EU-Bürgern zu Posten im 

öffentlichen Dienst. 
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Mobilität im Wege stehen, zu beseitigen, die Beschäftigungs- 
und Arbeitsbedingungen für Forscher zu verbessern, das Berufs-, 
Privat- und Familienleben in Einklang zu bringen und die 
Gleichstellungsproblematik wie auch demografische Aspekte 
anzugehen.  

Freiwillige Maßnahmen 
bringen nur langsam 
Fortschritte 

Viele spezielle EU-Initiativen wurden auch ergriffen, um einen 
attraktiveren europäischen Raum für Forscher voranzubringen18, 
aber die Fortschritte sind aufgrund der freiwilligen Natur der 
meisten Maßnahmen und der zuweilen mangelnden 
Koordinierung mit und zwischen ähnlichen nationalen und 
regionalen Maßnahmen noch äußerst dürftig. Beispielsweise 
finden die Europäische Charta für Forscher und der 
Verhaltenskodex für deren Einstellung zunehmend Anklang, aber 
dies ist ein langwieriger Prozess, und echte Fortschritte werden 
erst zu verzeichnen sein, wenn der grundsätzlichen 
Einverständniserklärung die konkrete Durchführung folgt. 

Weitere Schritte in Sachen 
Übertragbarkeit von 
Sozialversicherungsansprüchen 
erwägen 

Hinsichtlich der Übertragbarkeit von Sozialversicherungs-
ansprüchen sind die bestehenden Regelungen zur 
Modernisierung und Vereinfachung der Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit Schritte in die richtige Richtung. 
Das gleiche gilt für den Kommissionsvorschlag für eine 
Richtlinie über die Verbesserung der Portabilität von 
Zusatzrentenansprüchen. Doch die besondere Situation von 
Forschern, die für große Teile ihrer Laufbahn zunehmend mobil 
sein müssen – in der Regel aufgrund von mittelfristigen 
Abordnungen oder Ernennungen – bereitet ernsthafte 
Schwierigkeiten. Dies macht eine bessere administrative 
Zusammenarbeit zwischen den Sozialversicherungs-
einrichtungen19 und darüber hinaus noch weitere Schritte 
erforderlich. 

 
Aus- und Weiterbildung von 
Forschern verbessern 

Daneben ist es von wesentlicher Bedeutung, die Aus- und 
Weiterbildung von Forschern weiter zu verbessern. In Europa 
ausgebildete Nachwuchsforscher sollten darauf vertrauen 
können, dass sich ihre Qualifikation in ihrer beruflichen 
Laufbahn auszahlt. Europäische Doktorandenprogramme und 
Weiterbildungsangebote sollten strengen Qualitätsstandards 
genügen, auf die Bedürfnisse sowohl der Hochschulen als auch 
der Wirtschaft zugeschnitten sein und in ganz Europa anerkannt 
werden. Wissenschaftler aller Ebenen sollten für 
disziplinenübergreifende Arbeiten und die WuT-Verwaltung, 
einschließlich Wissenstransfer und Dialog mit der Gesellschaft, 

                                                 
18 Z. B.: Marie-Curie-Finanzhilfen, Europäisches Mobilitätsportal (http://ec.europa.eu/eracareers) und 

Europäisches Netz der Mobilitätszentren, ERA-Link-Pilotinitiative zur Vernetzung europäischer 
Forscher in den USA, Richtlinie und Empfehlungen der EU zum „Wissenschaftlervisum“ usw. 

19 Siehe Grünbuch der Kommission über das Arbeitsrecht - KOM(2006) 708 vom 22.11.2006. 



 

DE 14   DE 

ausgebildet sein. 

Schaffung eines einheitlichen Arbeitsmarktes für Forscher 

4. Besteht Bedarf an einem effektiveren europäischen Rahmen zur Verbesserung der 
Einstellungs- und Arbeitsbedingungen sowie der Bedingungen einer geografischen 
und sektorenübergreifenden Mobilität für Forscher, einschließlich durchsetzbarer 
Maßnahmen?  
 
Insbesondere geht es um folgende Fragen: 

5. Wie könnten die in der Europäischen Charta für Forscher und im Verhaltenskodex 
für deren Einstellung niedergelegten Grundsätze effektiv umgesetzt werden, damit 
die europäische Dimension von Forscherlaufbahnen in vollem Umfang entwickelt 
wird, darunter auch das Angebot von freien Stellen über Landesgrenzen hinweg und 
Finanzierungsmöglichkeiten für Forscher? 

6. Gibt es Bedarf an einem europäischen Rahmen, um die Übertragbarkeit von 
Sozialversicherungsansprüchen für Forscher in ganz Europa zu sichern? 

7. Wie könnten Prinzipien der ‚Flexicurity‛ (d. h. die Kombination von Flexibilität auf 
dem Arbeitsmarkt mit Beschäftigungssicherheit) auf den Arbeitsmarkt für Forscher 
angewendet werden? 

8. Wie könnten wir Zahl und Qualität der Forscher in Europa erhöhen, indem wir junge 
Forschungstalente anziehen, wirkliche Chancengleichheit für Frauen und Männer 
gewährleisten und Erfahrung und Sachverstand von Forschern am Ende ihrer 
Laufbahn nutzen, beispielsweise in Form von Beratungs- und Schulungstätigkeiten? 

9. Sollten gemeinsame Konzepte entwickelt werden, um die Kohärenz und die 
Wirkungskraft der verschiedenen Systeme zu verstärken, mit denen europäische 
Forscher im nichteuropäischen Ausland wie auch ausländische Forscher in Europa 
vernetzt werden sollen? Gibt es Raum für die Steigerung von Kohärenz und 
Wirkungskraft europäischer und einzelstaatlicher Systeme für die internationale 
Mobilität von Forschern (z. B. durch die gemeinsame Entwicklung internationaler 
Stipendien nach dem ‚Fulbright‛-Muster)? 

10. Wie könnte dem speziellen Aus- und Weiterbildungsbedarf von Forschern auf allen 
Stufen ihrer Laufbahn, beginnend mit dem Lehrplan für Aufbaustudien und 
Doktorandenprogramme, begegnet werden, wobei auf dem Bologna-Prozess im 
Hochschulwesen aufgebaut werden soll?  

3.2. Schaffung von Forschungsinfrastrukturen von Weltniveau 

 Herausragende Forschungsarbeit setzt Infrastrukturen von hoher 
Qualität voraus (z. B. Strahlenquellen für die Forschung zu neuen 
Werkstoffen, Reinräume für Nanotechnologieforschung, 
Datenbanken für Genomik und Sozialwissenschaften, Observatorien 
für die Geowissenschaften). Infrastrukturen auf europäischer Ebene 
können allen europäischen Forschern von Nutzen sein. Außerdem ist 
es sinnvoll, die meisten dieser Infrastrukturen gemeinsam zu nutzen, 
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da ihr Bau und Betrieb sehr kostspielig sind.  

Auf dem Fahrplan für 
Forschungsinfrastrukturen 
aufbauen 

Mit dem Europäischen Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen 
(ESFRI) wurde ein Schritt zur Verbesserung der Planung von 
Infrastrukturen auf europäischer Ebene getan. 2006 erstellte das 
ESFRI einen europäischen ‚Fahrplan‘ für die Neuschaffung bzw. 
Aufrüstung gesamteuropäischer Forschungsinfrastrukturen. 
Unmittelbar vorrangig ist Folgendes zu tun: es ist sicherzustellen, 
dass der ‚Fahrplan‘ den größten Teil der bereits geplanten und ins 
Auge gefassten Infrastrukturen in Europa umfasst; der Fahrplan ist in 
den Bereichen, die noch nicht ausreichend abgedeckt sind, zu 
ergänzen; die darin enthaltenen Vorschläge sind auf politischer 
Ebene zu beschließen und die erforderlichen Finanzmittel sind zu 
mobilisieren. 

Alle Finanzquellen 
optimal ausschöpfen 

Die Umsetzung des ESFRI-Fahrplans würde, über zehn Jahre 
verteilt, 14 Mrd. EUR kosten. Obwohl im siebten Forschungs-
rahmenprogramm für Infrastrukturen zusätzliche Mittel bereitgestellt 
wurden und im Rahmen der kohäsionspolitischen Programme die 
Möglichkeit der Unterstützung von Infrastrukturen in weniger 
entwickelten Regionen besteht, reichen die EU-Mittel für die 
Kernfinanzierung des Baus neuer gesamteuropäischer Infrastrukturen 
nicht aus, da außerdem der freie Zugang zu Infrastrukturen von 
europäischem Interesse unterstützt wird und ihr koordinierter Ausbau 
und ihre Vernetzung gefördert werden. Die Mobilisierung 
einzelstaatlicher, privater und sonstiger Finanzquellen ist von 
grundlegender Bedeutung. Es müssen insbesondere Investitionen von 
seiten der Industrie mobilisiert werden, da diese bisher sehr wenig in 
diesem Bereich tätig ist, sogar dann, wenn es sich um Infrastrukturen 
handelt, die für sie von unmittelbarem Interesse sind. 

Unter Umständen ist die 
Schaffung eines 
geeigneten rechtlichen 
Rahmens erforderlich 

Ein weiteres Hindernis für die Schaffung neuer Formen 
gesamteuropäischer Infrastrukturen ist das Fehlen eines rechtlichen 
Rahmens für die Bildung entsprechender Partnerschaften. 

Die elektronischen 
Infrastrukturen in Europa 
und weltweit 
weiterentwickeln 

Mehrere der vorgeschlagenen Infrastrukturprojekte sind so groß und 
umfangreich, dass sie eigentlich eine weltweite Zusammenarbeit 
erfordern. Zahlreiche der geplanten Infrastrukturen haben eine 
verteilte Struktur und setzen sich aus Elementen zusammen, die 
durch elektronische Infrastrukturen – wie Daten-Archive („data 
repositories“), Hochgeschwindigkeitsnetze (z. B. GEANT) und 
Gittertechnologien – zusammengeführt werden. Diese elektronischen 
Infrastrukturen haben einen wesentlichen Anteil daran, dass die 
einzelnen Elemente in einer Weise zusammenarbeiten können, durch 
die herkömmliche Beschränkungen aufgrund von Zeit, geografischer 
Entfernung, unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen und 
unterschiedlichen Institutionen aufgehoben werden. Daher ist eine 
kohärente Planung, die parallele Entwicklung und die Integration der 
europäischen wissenschaftlichen und technologischen Infrastrukturen 
und der neuen Generationen elektronischer Infrastrukturen zu 
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gewährleisten. Diese sind in Europa weiter zu verbreiten, auch in den 
Regionen in Randlage. Europa sollte sich außerdem weiter um die 
Ausdehnung von GEANT und elektronischen Infrastrukturen auf der 
Grundlage von Gittertechnologien auf andere Kontinente bemühen. 
Diese sind wirksame Instrumente für die internationale 
Zusammenarbeit und die Bildung weltweiter Forschungs-
partnerschaften.  

Schaffung von Forschungsinfrastrukturen von Weltniveau 

11. Wie könnte die EU, auf der Grundlage des durch ESFRI ermittelten Bedarfs, 
sinnvolle Entscheidungen über gesamteuropäische Infrastrukturen und ihre 
Finanzierung treffen, wobei bei der Finanzierung die Gemeinschaft (einschließlich 
möglicher Synergien mit den kohäsionspolitischen Instrumenten), die 
Mitgliedstaaten, die Industrie, die EIB und weitere Finanzinstitute einzubeziehen 
sind? 

12. Sollte ein europäischer Rechtsrahmen erstellt werden, um insbesondere die 
Schaffung und den Betrieb neuer Formen von Forschungsinfrastrukturen von 
gesamteuropäischem Interesse, einschließlich elektronischer Infrastrukturen, zu 
erleichtern? Welche weiteren politischen und rechtlichen Änderungen sind 
erforderlich, um den Privatsektor zu höheren Investitionen in 
Forschungsinfrastrukturen anzuregen? 

13. Müssen gemeinsame, transparente Grundsätze für die Verwaltung von 
Infrastrukturen von europäischem Interesse und den Zugang zu ihnen festgelegt 
werden? 

14. Wie kann längerfristig die fortlaufende Verbesserung von Forschungsinfrastrukturen 
sichergestellt werden, eventuell durch dazugehörige wissenschaftlich-technische 
Programme und europäische elektronische Infrastrukturen? 

15. Sollte ein weltweites Forum für Forschungsinfrastrukturen eingerichtet werden, an 
dem auch Drittländer und internationale Organisationen teilnehmen und in dem 
Europa mit einer Stimme sprechen könnte (wie es z. B. beim ITER-Projekt zur 
Kernfusionsforschung geschah)? 

3.3. Stärkung der Forschungseinrichtungen 

 In Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen werden über 
35 % aller Forschungsarbeiten in Europa durchgeführt. Von ihnen stammt 
der größte Teil der Arbeiten zur Grundlagenforschung und zu Themen von 
öffentlichem Interesse, außerdem ein beträchtlicher Anteil der angewandten 
Forschung, die Unternehmensforschung und Innovation unterstützt. Eine 
Stärkung der Forschungseinrichtungen ist eine unabdingbare Voraussetzung, 
um in Europa Anreize für FuE-Investionen der Wirtschaft zu schaffen. 

Forschungsein-
richtungen sehen 
sich wachsenden 

Ihr Potenzial ist jedoch aufgrund einer beträchtlichen Streuung der 
Ressourcen und Tätigkeiten, ungenügender Verbindungen zur Industrie und 
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finanziellen und 
organisatori-
schen Problemen 
gegenüber 

zur Gesellschaft sowie einer wenig flexiblen Arbeitsweise noch nicht voll 
ausgeschöpft20. Damit sie ihre Rolle als Forschungsakteure in einem EFR 
ohne Grenzen ausbauen können, müssen sie sich an ein im ständigen Wandel 
befindliches und anspruchsvolleres Umfeld anpassen, in dem sich u. a. der 
Wettbewerb um Finanzmittel und kompetente Mitarbeiter innerhalb und 
außerhalb Europas verschärft. Insbesondere Universitäten, die sich an der 
Schnittstelle zwischen dem Europäischen Forschungsraum und dem 
Europäischen Hochschulraum befinden, sehen sich wachsenden finanziellen 
und organisatorischen Problemen gegenüber. 

Eine stärkere 
Konzentration 
und eine stärkere 
Spezialisierung 
sind notwendig 
…  

Die meisten europäischen Forschungseinrichtungen verfügen nicht über eine 
kritische Masse und haben Schwierigkeiten, innerhalb der suboptimalen 
nationalen Systeme und mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen 
die Erwartungen zu erfüllen. Im Durchschnitt ist die Qualität der 
europäischen öffentlichen Forschung zwar gut, in vielen Einrichtungen 
entspricht sie jedoch nicht dem höchsten internationalen Niveau21. Daher 
sind Konzentration und Spezialisierung notwendig, damit sowohl 
europäische Exzellenzzentren entstehen können, die international 
wettbewerbsfähig sind, als auch ein vielfältiges, EU-weites Netz von 
Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen, die Forschungs- 
und Ausbildungsbedarf auf nationaler, regionaler und sektoraler Ebene 
vorbildlich erfüllen. 

…Vorausset-
zungen sind 
autonomes 
Handeln, 
professionelles 
Forschungs-
management und 
Rechenschafts-
pflicht … 

Solche Veränderungen sind nur möglich, wenn den 
Forschungseinrichtungen, insbesondere den Hochschulen, autonomes 
Handeln ermöglicht wird, so dass sie auf europäischer und internationaler 
Ebene ihre Position einnehmen, zusammenarbeiten und konkurrieren können 
und ihre Forschungstätigkeit besser an den Bedarf von Industrie und 
Gesellschaft anpassen können. Dies muss Hand in Hand gehen mit mehr 
Professionalität im Forschungsmanagement und der Anwendung 
transparenterer Normen in Bezug auf die Rechenschaftspflicht. Die in vielen 
Ländern angelaufenen Reformen müssen zu Ende geführt und entsprechende 
Reformen in ganz Europa durchgeführt werden. 

… eine stärkere 
Berücksichtigung 
der Ergebnisse 
und der Leistung 
bei der 
Bereitstellung 
öffentlicher 
Finanzmittel … 

Derartige Veränderungen sollten im Rahmen der Bereitstellung öffentlicher 
Finanzmittel gefördert werden, indem Ergebnis- und Leistungsfaktoren 
stärker berücksichtigt werden. Innovative öffentlich-private Partnerschaften 
sind ebenfalls weiter zu fördern, und es ist ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen institutionenbezogener und wettbewerbsorientierter Förderung zu 
erreichen. Im Zusammenhang mit dem letztgenannten Aspekt wird der 
Europäische Forschungsrat eine wichtige Rolle spielen, da in diesem 
Rahmen Forschungsteams aus Hochschulen und anderen 
Forschungseinrichtungen auf EU-Ebene um Finanzmittel für die beste 
Pionierforschung konkurrieren werden. 

… die Schaffung 
virtueller 
Forschungsge-

Die Forschungseinrichtungen sollten verstärkt in europäische und weltweite 
‚virtuelle Forschungsgemeinschaften‘ eingebunden sein, in denen öffentliche 

                                                 
20 Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, Abschnitt 3.2.1. 
21 Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, Abschnitt 3.3.2. 
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meinschaften 
durch Nutzung 
der Informations- 
und 
Kommunikations-
technologien 
(IKT) … 

und private Einrichtungen vertreten sind. Dies erfordert eine bessere 
gemeinsame Nutzung der Möglichkeiten großangelegter Rechner-, 
Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen, die unerlässlich sind, um 
die Grenzen des Wissens immer weiter zu stecken. Virtuelle 
Forschungsgemeinschaften können ferner ein wirksames Instrument für die 
Einbeziehung von Forschern und Studenten aus ganz Europa und aus 
anderen Ländern sein. 

…und die 
Einrichtung 
virtueller 
Exzellenzzentren 
in Form enger, 
dauerhafter 
Partnerschaften 

Die Forschungseinrichtungen sollten ferner aufgefordert werden, ‚virtuelle 
Exzellenzzentren‘ in Form von engen, dauerhaften Partnerschaften - 
untereinander und mit Unternehmen – zu bilden, die über die herkömmliche, 
projektbezogene Zusammenarbeit hinausgehen. Dies ist generell der Zweck 
der ‚Exzellenznetze‘ des Forschungsrahmenprogramms. Eine der Lehren, die 
aus dem sechsten Rahmenprogramm gezogen wurden, war, dass solche 
dauerhaften Partnerschaften nur zwischen einer sehr kleinen Anzahl von 
Partnern möglich sind, die zusammen eine beträchtliche Menge an 
Ressourcen einbringen. Daher sind an solchen Partnerschaften im 
Allgemeinen sehr große Forscherteams bzw. ganze Laboratorien oder 
Forschungsabteilungen beteiligt. 

 Die ‚Wissens- und Innovationsgemeinschaften‘ des Europäischen 
Technologieinstituts (ETI) werden einen attraktiven Rahmen für solche 
Partnerschaften bieten. Weitere Instrumente, z. B. von mehreren 
Einrichtungen gemeinsam genutzte Strukturen für die Zusammenführung 
von Forschungsmanagementkompetenzen (für den Wissenstransfer, die 
Mobilisierung von Finanzmitteln und sonstige wichtige Aufgaben), könnten 
die Schaffung virtueller Exzellenzzentren unterstützen. 

Stärkung der Forschungseinrichtungen 

16. Wie können – so kostenwirksam wie möglich – den europäischen 
Forschungseinrichtungen mehr Ressourcen an die Hand gegeben werden, damit sie 
ein Spitzenniveau erreichen und international konkurrenzfähig sind?  

17. Wie können die Forschungsakteure noch mehr ermutigt werden, virtuelle 
Exzellenzzentren von Weltniveau zu bilden (wie z. B. im Rahmen des 
vorgeschlagenen Europäischen Technologieinstituts, der Exzellenznetze des siebten 
Rahmenprogramms und nationaler bzw. regionaler Initiativen) und Strukturen 
gemeinsam zu nutzen, in denen die Forschungsmanagementkompetenzen mehrerer 
Einrichtungen zusammengeführt werden? 

18. Besteht Bedarf an Regulierungsmaßnahmen auf EU-Ebene, um die Bildung 
öffentlich-privater Partnerschaften zu erleichtern? 

19. Wie können die EU und die Mitgliedstaaten die Bildung europäischer und weltweiter 
virtueller Forschungsgemeinschaften am besten fördern, so dass damit das Potenzial 
der Rechner-, Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen voll genutzt wird? 

20. Sollten Maßnahmen getroffen werden, um i) Grundsätze für die Autonomie und das 
Forschungsmanagement der Forschungseinrichtungen, insbesondere der 
Hochschulen, zu entwickeln und ii) gemeinsame Kriterien für die finanzielle 
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Unterstützung und die Evaluierung von Forschungseinrichtungen, insbesondere von 
Hochschulen, zu erstellen, bei denen Verbindungen über die akademische Forschung 
hinaus sowie Ergebnisse und Leistung größeres Gewicht erhalten? 

3.4. Austausch von Wissen 

 Erwerb, Verbreitung und Nutzung von Wissen stehen im Zentrum des 
Forschungssystems. Im Mittelpunkt des Europäischen Forschungsraums, 
in dem die ungehinderte, die gesamte Gesellschaft umfassende 
Verbreitung von Wissen gesichert sein muss, stehen insbesondere der 
Zugang zu Kenntnissen aus der öffentlichen Forschung und deren 
Nutzung durch Unternehmen und politische Entscheidungsträger. 

Wissen europaweit 
zugänglich machen 
durch Nutzung des 
Potenzials der IKT 

Der jeweils neueste Kenntnisstand ist Voraussetzung für erfolgreiche 
Forschungsarbeit in allen Wissenschaftsdisziplinen. Ein zuverlässiger, 
erschwinglicher und ununterbrochener Zugang zu 
Forschungsergebnissen sowie deren umfassende Verbreitung sollten 
daher für die europäische Forschungslandschaft kennzeichnend werden. 
Die digitale Ära hat hierfür zahlreiche Möglichkeiten eröffnet. 
Fortschritte sind insbesondere bei der Entwicklung von Online-
Bibliotheken, wissenschaftlichen Datenbeständen sowie Datenbanken 
für Veröffentlichungen und Ergebnisse der öffentlichen Forschung 
möglich. Diese sollten europaweit integriert und mit entsprechenden 
Datenbanken in Drittländern vernetzt werden. Das System der 
Veröffentlichung wissenschaftlicher Informationen ist für ihre 
Validierung und Verbreitung wesentlich und hat somit wichtige 
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der europäischen Forschung22. 
In Europa sollte ein ‚Kontinuum‘ miteinander vernetzter, zugänglicher 
wissenschaftlicher Informationen gefördert werden, die von Rohdaten 
bis zu Veröffentlichungen reichen und bestimmten Gemeinschaften, 
über diese hinaus sowie grenzüberschreitend zugänglich sind. 

Den Wissenstransfer 
zwischen öffentlicher 
Forschung und 
Industrie verbessern 

Der Wissenstransfer muss optimiert werden, damit die Nutzung von 
Forschungsergebnissen und die Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen beschleunigt vorangetrieben werden. Daher sollten für 
die europäischen Hochschulen und andere öffentliche 
Forschungseinrichtungen Anreize geschaffen werden, die Fähigkeiten 
und Ressourcen zu mobilisieren, die für die effiziente Zusammenarbeit 
mit Unternehmen und anderen Akteuren – im Land selbst und 
grenzüberschreitend – erforderlich sind23. Ein beträchtliches Hindernis 
dabei sind die uneinheitlichen und häufig ungeeigneten Vorschriften und 
Vorgehensweisen für die Verwaltung von Rechten an geistigem 
Eigentum (IPR), die im Rahmen öffentlich finanzierter Arbeiten 
erworben wurden. Die Kommission hat bewährte Verfahren und 
Modelle für den Wissensaustausch zwischen der öffentlichen Forschung 
und der Industrie ermittelt, die als Ausgangspunkt für weitere 

                                                 
22 Siehe Mitteilung der Kommission über wissenschaftliche Informationen im Digitalzeitalter: Zugang, 

Verbreitung und Bewahrung - KOM(2007) 56 vom 14.2.2007. 
23 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Abschnitt 3.2.4. 
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Maßnahmen auf EU-Ebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
dienen sollen24. 

Aus der Sackgasse bei 
den Patentsystemen 
herauskommen … 

 

… und die 
forschungsspezifischen 
Fragen im 
Zusammenhang mit 
den Rechten an 
geistigem Eigentum 
aufgreifen 

Die Patentierung ist in Europa nach wie vor viel zu komplex und 
kostspielig, und uneinheitliche Streitbeilegungsverfahren bieten keine 
ausreichende Rechtssicherheit. Da die Verhandlungen über ein 
Gemeinschaftspatent sich in einer Sackgasse befinden, werden andere 
Möglichkeiten geprüft, u. a. die Verbesserung des derzeitigen 
europäischen Patentsystems. Es sollten kosteneffiziente europäische 
Patentverfahren angestrebt werden, die von den anderen großen 
internationalen Patentsystemen anerkannt werden (und umgekehrt) und 
sich auf ein europaweit einheitliches Streitbeilegungssystem stützen25. 
Daneben ist eine Reihe forschungsspezifischer Fragen zu behandeln, 
z. B. die ‚Schonfrist‘, Regelungen für gemeinsames Eigentum und die 
für die Forschung geltende Ausnahmeregelung, damit die 
Gleichbehandlung in der gesamten EU sichergestellt ist. 

Neue Konzepte für 
Kommunikation, 
Diskussion und Lehre 
im Bereich WuT … 

 

… und für deren 
Nutzbarmachung für 
die Politik 

Schließlich ist es für ein gutes und effizientes Funktionieren des EFR bei 
voller Einbindung in die europäische Gesellschaft erforderlich, neue 
Kanäle und innovative Konzepte für die Kommunikation und Erörterung 
von Fragen der Wissenschaft, Forschung und Technologie zu 
entwickeln. Auch bedarf es eines verstärkten Engagements der 
Forschungsakteure im Bereich Aus- und Weiterbildung. So würde 
sichergestellt, dass die europäischen Bürger über alle wichtigen Fragen 
gut informiert sind. Auch hätte dies zur Folge, dass die verschiedenen 
Forschungskonzepte an dem Bedarf und an den Wünschen der 
Gesellschaft ausgerichtet sind und dass in der Gesellschaft insgesamt 
eine Innovationskultur und eine innovationsfreundliche Mentalität 
entstehen. Innovative Konzepte sind ferner vonnöten, um die 
Verfügbarkeit und Berücksichtigung relevanter wissenschaftlich-
technologischer Erkenntnisse für faktengestützte politische 
Entscheidungen zu verbessern. 

Austausch von Wissen 

21. Müssen die Maßnahmen und Verfahren auf EU-Ebene verbessert werden, um den 
offenen Zugang zu Rohdaten und von Fachkollegen geprüften Veröffentlichungen 
von Ergebnissen öffentlich finanzierter Forschung sowie deren Verbreitung 
sicherzustellen?  

22. Wie sollte ein europäischer Rahmen für den Wissensaustausch zwischen 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen auf der Grundlage bereits ermittelter 
bewährter Verfahren und Modelle aussehen? 

                                                                                                                                                         
24 Siehe Mitteilung der Kommission "Verbesserung des Wissenstransfers zwischen den 

Forschungseinrichtungen und der Industrie in Europa: hin zu offener Innovation" - KOM(2007) 182 
vom 4.4.2007, und begleitendes Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SEK(2007) 449. 

25 Siehe Mitteilung der Kommission KOM(2007) 165 vom 4.4.2007.  
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23. Gibt es forschungsspezifische Fragen, z. B. die ‚Schonfrist‘, Regelungen für 
gemeinsames Eigentum und die für die Forschung geltende Ausnahmeregelung, die 
aus europäischer Perspektive geprüft werden sollten? 

24. Welche Rahmenbedingungen sind zu schaffen, um innovative Konzepte für die 
Kommunikation, Lehre, Erörterung und Einschätzung von Wissenschaft und 
Technologie und ihre Einbeziehung bei faktengestützten politischen Entscheidungen 
in Europa zu fördern? 

3.5. Optimierung von Forschungsprogrammen und -prioritäten 

 Seit dem Jahr 2000 ist ein zentrales Ziel des Europäischen 
Forschungsraums die Vereinheitlichung nationaler und regionaler 
Forschungsprogramme und –prioritäten im Zusammenhang mit 
Themen von europäischem Interesse. Es sind Fortschritte zu 
verzeichnen, diese sind jedoch weit hinter dem angestrebten Ziel und 
den bestehenden Möglichkeiten zurückgeblieben. 

Entwicklung 
gemeinsamer Grundsätze 
und wechselseitige 
Öffnung von 
Programmen zur 
Steigerung von Effizienz 
und Wirkung der 
öffentlichen Förderung 

Weitere Fortschritte könnten durch gemeinsame Grundsätze für Peer-
Review, Qualitätssicherung und die gemeinsame Evaluierung 
europäischer, nationaler und regionaler Programme und Agenturen 
erreicht werden, die zur Vereinfachung der Forschungsförderung in 
Europa beitragen und ihre Effizienz und Wirkung steigern würden. 
Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung wäre die wechselseitige 
Öffnung entsprechender nationaler oder regionaler Programme für 
Teilnehmer aus anderen Mitgliedstaaten, insbesondere bei von den 
Forschern selbst angeregten Forschungsvorhaben. Dies würde es 
Forschern ermöglichen, in anderen Mitgliedstaaten Mittel zu 
beantragen. Hierdurch würden wissenschaftliche Spitzenleistungen 
überall gefördert und die Effizienz der an die beste Forschung in 
Europa vergebenen Finanzmittel würde erhöht, was die positive 
Wirkung des Europäischen Forschungsrates verstärken würde.  

 Im Zusammenhang mit Forschungstätigkeiten, die von der 
Gesellschaft vorgegeben werden, bei denen sich die Arbeit auf zuvor 
festgelegte Bereiche oder Themen konzentriert, die von unmittelbarer 
Relevanz für die Bürger, die Industrie oder die Politik sind, sind 
Forschungsprogramme in einzelnen Ländern oder Regionen häufig 
sinnvoller, vor allem, um deren wissenschaftlich-technische 
Kapazitäten auf- bzw. auszubauen und auf den Bedarf vor Ort zu 
reagieren. Die Interaktion zwischen solchen Programmen kann vom 
einfachen Informationsaustausch bis zur engen Koordinierung 
reichen. Einige Themen können jedoch am besten – oder manchmal 
sogar ausschließlich – im Rahmen europäischer oder zuweilen 
internationaler Forschungsprogramme effizient behandelt werden, bei 
denen die Unterstützung durch die EU, die nationale Förderung und 
Finanzmittel von Industrie und Stiftungen zusammengeführt werden. 

Auf den Erfahrungen 
aufbauen und die 
Programmkoordinierung 

Als wichtigstes Ergebnis der Maßnahmen seit 2000 ist festzuhalten, 
dass das Potenzial und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Programmkoordinierung aufgezeigt wurden, allerdings auch deren 
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Grenzen26. optimieren 

Seit 2003 unterstützt das auf einem ‚Bottom-up‘-Konzept beruhende 
ERA-Net-System die Koordinierung nationaler und regionaler 
Programme. Andere Initiativen – z. B. „Wissensorientierte Regionen“ 
im Rahmen des 7. RP und „Regionen für den wirtschaftlichen 
Wandel“ im Rahmen der Kohäsionspolitik – fördern speziell die 
Zusammenarbeit zwischen Regionen. Was das ERA-Net betrifft, hat 
das Prinzip der ‚variablen Geometrie‘ die Bereitschaft der Beteiligten 
erhöht, ihre jeweiligen Programme teilweise zu integrieren. In den 
ersten Jahren der Anwendung des Systems hat sich jedoch eindeutig 
gezeigt, dass genau abgegrenzte und gut strukturierte nationale und 
regionale Programme mit entsprechender Mittelausstattung 
Voraussetzung für den Erfolg sind. 

 Dies ist auch das Ergebnis des bisher einzigen Versuchs, nationale 
Forschungsprogramme entsprechend Artikel 169 des EG-Vertrags in 
größerem Maßstab zu koordinieren, nämlich im Rahmen der EDCTP 
(European and Developing Countries Clinical Trials Partnership - 
Partnerschaft zwischen Europa und den Entwicklungsländern im 
Bereich der klinischen Versuche). Dieses Vorhaben zeigt, dass auch 
nach einer förmlichen Verpflichtung der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten zur Zusammenlegung von Ressourcen die konkrete 
Umsetzung sich als schwierig erweist. 

Gemeinsam größere 
gesellschaftliche 
Probleme ermitteln, für 
deren Lösung die 
einzelnen Länder nicht 
über ausreichende 
Kapazitäten verfügen 

Man hat sich ferner bemüht, gemeinsam größere Probleme oder 
Möglichkeiten zu ermitteln, die allen oder vielen Ländern gemeinsam 
sind, jedoch Forschungsanstrengungen erfordern, die über die 
Kapazitäten der einzelnen Länder hinausgehen, und auf dieser 
Grundlage allgemeine Forschungspläne zu erstellen. So wurden im 
Rahmen der Europäischen Technologieplattformen unter Führung der 
Industrie europäische Zielvorstellungen und Forschungspläne auf den 
jeweiligen Gebieten entwickelt. Diese werden bei den Prioritäten des 
Forschungsrahmenprogramms der EU berücksichtigt. Einige Länder 
haben ebenfalls die Absicht, Teile dieser europäischen 
Forschungspläne in die nationalen Prioritäten aufzunehmen. 

 Die von den Europäischen Technologieplattformen erarbeiteten 
Zielvorstellungen und Forschungspläne legen den Schwerpunkt auf 
Themen, die sich aus den Interessen der Industrie ergeben. Sie 
könnten zu einem umfassenderen und komplementären Prozess einer 
gemeinsamen Forschungsplanung der EU und der Mitgliedstaaten 
führen, an der alle Akteure beteiligt sind (Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen, Organisationen der Zivilgesellschaft u. a.). Auf diese 
Weise könnten die europäischen, nationalen und regionalen 
Forschungsprioritäten auf eine systematische Ermittlung bedeutender 
gesellschaftlicher Herausforderungen gestützt werden. Eine 
gemeinsame Zukunftsforschung und Technologiebewertung, 

                                                 
26 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Kapitel 2. 
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ausgeführt von nationalen Organisationen in enger Zusammenarbeit 
und unter Beteiligung von Akteuren und Bürgern, könnte bei einem 
solchen Vorgehen strukturierend und bereichernd sein. Die jüngst 
eingeleitete Initiative zur Entwicklung eines Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie könnte eine interessante erste 
Maßnahme in diesem Zusammenhang darstellen27. 

Gemeinsame Programme 
für von der Gesellschaft 
vorgegebene 
Forschungsarbeiten 
aufstellen 

Gemeinsame Technologieinitiativen auf der Grundlage von Artikel 
171 des EG-Vertrags sind eine neue Möglichkeit, auf europäischer 
Ebene öffentlich-private Forschungspartnerschaften zu bilden, die 
eine Koordinierung der Forschungsmaßnahmen in großem Maßstab 
sicherstellen. Solche Initiativen wurden in einigen wenigen Fällen, in 
denen Umfang und Gegenstand es rechtfertigen, für die Durchführung 
von Forschungsprogrammen vorgeschlagen, die Teile von 
Forschungsplänen der Europäischen Technologieplattformen 
betreffen. In den nächsten Monaten sollen die ersten derartigen 
Initiativen eingeleitet werden. 

 Mittelfristig könnte ein neues Konzept für die Erarbeitung und 
Durchführung gemeinsamer Programme für von der Gesellschaft 
vorgegebene Forschungsarbeiten ins Auge gefasst werden, die 
folgende Merkmale aufweisen müssten, um den notwendigen Umfang 
und die gewünschte Effizienz und Wirkung zu gewährleisten: 

 – variable Zusammensetzung der Teilnehmer, je nach Prioritäten, 
Kompetenzen und unmittelbarem Interesse der jeweiligen 
Mitgliedstaaten und Akteure; 

 – Prioritätensetzung und gemeinsame Planung auf der Grundlage 
gemeinsamer Zukunftsforschung; 

 – flexible Finanzierungsmechanismen, bei denen gegebenenfalls 
Zuschüsse mit gezielten Steuererleichterungen (als Anregung der 
Unternehmen zur Beteiligung) oder anderen Instrumenten wie der 
vorkommerziellen Vergabe von FuE-Aufträgen kombiniert werden;

 – gemeinsame Durchführungsgrundsätze, insbesondere im 
Zusammenhang mit Peer Review, ethischen Grundsätzen, Nutzung 
der Ergebnisse, Qualitätskontrolle, Rechenschaftspflicht und 
Evaluierung, gegebenenfalls auch eine gemeinsame 
Verwaltungsstruktur. 

Das Potenzial 
zwischenstaatlicher 
Forschungseinrichtungen 
nutzen 

Aufgrund von Umfang und Art ihrer Tätigkeiten tragen 
zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen wie die im EIROforum28 
vertretenen zu Kohärenz, Qualität und Ergebnissen der europäischen 
Anstrengungen in einer Reihe von Forschungsbereichen bei. Die 

                                                                                                                                                         
27 KOM(2007) 60 vom 21.12.2007. 
28 CERN, EFDA, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ILL. Siehe: http://www.eiroforum.org. Die Beziehungen 

zwischen der EU und der ESA werden im Kontext des EG-ESA-Rahmenabkommens und der 
Weiterentwicklung der europäischen Raumfahrtpolitik erörtert. 
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Kohärenz der Tätigkeiten dieser Einrichtungen untereinander sowie 
mit der EU-Forschung und anderen Maßnahmen ist von großer 
Bedeutung, sowohl für Europa als auch für die Position gegenüber 
dem Rest der Welt. In einigen Fällen könnte sie dadurch erhöht 
werden, dass die Gemeinschaft diesen Einrichtungen als Mitglied 
beitritt und so das kollektive Interesse aller EU-Staaten und der 
assoziierten Länder vertritt. Ferner könnten zwischenstaatliche Netze 
wie EUREKA und COST noch zusätzlich zur Kohärenz der 
Tätigkeiten innerhalb des Europäischen Forschungsraums beitragen. 

Optimierung von Forschungsprogrammen und -prioritäten 

25. Sollten gemeinsame Grundsätze für Peer Review, Qualitätssicherung und die 
gemeinsame Evaluierung europäischer, nationaler und regionaler 
Forschungsprogramme festgelegt und angewendet werden? Sollten diese Programme 
Teilnehmern von anderen Mitgliedsstaaten offen stehen und auf welche Art? 

26. Wenn ja, in welcher Form? Muss es gemeinsame Grundsätze bezüglich der 
Rechenschaftspflicht bei der öffentlichen Forschungsfinanzierung geben, um die 
entsprechenden Regeln und Verfahren weiter zu vereinfachen und ihre Wirkung und 
Effizienz zu erhöhen? 

27. Welche partizipativen Verfahren sind einzuführen, damit Behörden in die Lage 
versetzt werden, gemeinsam die großen gesellschaftlichen Themen zu ermitteln, die 
ein Zusammenlegen von Ressourcen und Kapazitäten erfordern, und die 
entsprechenden Entscheidungen zu treffen? 

28. Wie könnten – im Zusammenhang mit solchen gesellschaftlichen Themen von 
europa- oder weltweiter Bedeutung – Grundsätze und Modalitäten für eine 
gemeinsame Forschungsplanung festgelegt und in der Praxis überprüft werden, an 
der alle Akteure (Forschungseinrichtungen, Unternehmen, die Zivilgesellschaft usw.) 
beteiligt sind und für die Finanzmittel aus der EU, den einzelnen Ländern und 
Regionen, Unternehmen und Stiftungen zusammengeführt werden? 

29. Sollte die Europäische Gemeinschaft sich um die Mitgliedschaft in 
zwischenstaatlichen Forschungseinrichtungen bemühen? 

3.6. Öffnung zur Welt: die internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und 
Technologie 

Wissenschaft kennt keine Grenzen, und die von der Forschung zu 
behandelnden Themen sind immer häufiger globaler Natur. Die 
Herausforderung besteht darin, zu gewährleisten, dass die internationale 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit tatsächlich weltweit zu 
Stabilität, Sicherheit und Wohlstand beiträgt. 

Der internationalen 
wissenschaftlich-
technischen 
Zusammenarbeit 
unter den 
außenpolitischen 
Zielen der EU einen 
höheren Stellenwert 
einräumen 

Der Europäische Forschungsraum sollte daher weltoffen sein, und die 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit Partnerländern sollte 
kohärent und auf der Grundlage politischer Entscheidungen gelenkt 
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werden29. Ein kohärentes Konzept für die internationale 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit im Interesse einer weltweit 
nachhaltigen Entwicklung kann einen Beitrag zum Brückenschlag 
zwischen Ländern und Kontinenten leisten. 

Die Koordinierung 
zwischen EU und 
Mitgliedstaaten 
verbessern 

Ein Erfolg wie der ITER zeigt, dass Europa den Führungswillen und die 
entsprechenden Fähigkeiten besitzt, um globale Herausforderungen 
gemeinsam mit internationalen Partnern anzunehmen. Auch in anderen 
Bereichen (z. B. im Umweltbereich) ist Europa verstärkt in weltweite 
Initiativen eingebunden. Generell ist eine solche Beteiligung jedoch bei 
weitem noch nicht systematisch und häufig kaum mit der Beteiligung der 
Mitgliedstaaten koordiniert. So haben sowohl Europa insgesamt als auch 
die einzelnen Mitgliedstaaten viel weniger Einfluss auf internationaler 
Ebene, als es potenziell möglich wäre. 

 Eine engere Koordinierung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten ist 
im beiderseitigen Interesse erforderlich, außerdem ist die Politik der 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit stärker mit den anderen 
Bereichen der Außenpolitik abzustimmen. Diese Koordinierung sollte 
sowohl im Rahmen multilateraler Foren und Initiativen als auch im 
Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit der Länder angestrebt werden. 

Eine bessere Koordinierung könnte durch ein gemeinsames Konzept 
erreicht werden, das sich vor allem auf die nachstehenden Vorschläge 
stützt (aufgrund der Lage der jeweiligen Partnerländer kann in vielen 
Fällen eine Kombination der folgenden Maßnahmen erforderlich sein): 

Ein gemeinsames 
Konzept entwickeln 
für … 

 

… Nachbarländer … – Bei den Nachbarländern sollte das Ziel sein, einen ‚erweiterten EFR‘ 
ohne Grenzen zu schaffen, der die anderen Elemente der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik unterstützt und von diesen 
profitiert. Dies sollte beinhalten, dass sich unsere Nachbarn nicht nur 
am Forschungsrahmenprogramm der EU beteiligen30, sondern auch 
bei anderen Aspekten des Europäischen Forschungsraums mitwirken, 
z. B. der Koordinierung von Forschungsprogrammen und 
-infrastrukturen, der Anwendung von Grundsätzen für den 
Wissensaustausch und der ‚nahtlosen‘ Mobilität der Forscher. 

…Entwicklungsländer 
… 

– Bei der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern sollte – in enger 
Abstimmung mit der Entwicklungspolitik – u. a. besonderes Gewicht 
auf die Stärkung ihrer wissenschaftlich-technischen Kapazitäten und 
die Unterstützung ihrer nachhaltigen Entwicklung gelegt werden. 
Gleichzeitig sind sie Partner in internationalen Initiativen. 

… Industrieländer 
und Schwellenländer 

– Bei der Zusammenarbeit mit Industrieländern und Schwellenländern 
sollten Programme im beiderseitigen Interesse, insbesondere zur 
Lösung weltweiter Probleme, den Vorrang erhalten. Mit vielen dieser 

                                                 
29 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Abschnitt 3.1.2. 
30 Siehe Mitteilung der Kommission KOM(2006) 724 vom 4.12.2006 über das allgemeine Konzept zur 

Ermöglichung einer Beteiligung von ENP-Partnerstaaten an Gemeinschaftsagenturen und -
programmen. 
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Länder wurden Wissenschafts- und Technologieabkommen 
abgeschlossen. Die Rolle dieser Abkommen ist kritisch zu prüfen, 
insbesondere im Hinblick auf die Reziprozität und die wichtige Frage 
der Rechte an geistigem Eigentum. In einigen Fällen wurden 
spezifischere Abkommen zur Förderung der Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen geschlossen (z. B. das Abkommen über 
Nanotechnologien mit den USA). Diese Abkommen sind im Hinblick 
auf ihren Beitrag zu den globalen europäischen und internationalen 
Forschungsprioritäten und –programmen zu prüfen. In diesem 
Zusammenhang könnte eine größere Zahl gemeinsamer 
Projektausschreibungen unterstützt werden. 

Fragen von 
internationaler 
Bedeutung und 
regionale Bedürfnisse 
gemeinsam angehen 
… 

 

…insbesondere in 
multilateralem 
Rahmen 

Ergänzend zu diesen allgemeinen Leitgrundsätzen sollten die EU und die 
Mitgliedstaaten gemeinsame Vorgehensweisen in Fragen von 
internationaler Bedeutung und im Hinblick auf die spezifischen 
Bedürfnisse bestimmter Regionen der Erde erwägen. Der internationale 
Forscheraustausch ist ein Thema, das mit allen Partnerländern zur 
Sprache kommen sollte. Schließlich sind multilaterale Initiativen 
bilateralen vorzuziehen, um die Kohärenz wissenschaftlich-technischer 
Prioritäten und Maßnahmen auf internationaler Ebene zu erhöhen. Dies 
erfordert insbesondere Arbeiten im Rahmen multilateraler 
Organisationen wie der UNESCO, der OECD und der G8, im Rahmen 
multilateraler Übereinkommen wie dem UN-Rahmenübereinkommen 
über Klimaänderungen und dem Cotonou-Abkommen, sowie mit 
regionalen Organisationen wie der Afrikanischen Union, ASEAN und 
Mercosur. 

Öffnung zur Welt: die internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie 

30. Wie können die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten, um i) in enger Abstimmung mit den anderen außenpolitischen 
Bereichen Prioritäten für die internationale wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit festzulegen, ii) den koordinierten und effizienten Einsatz von 
Instrumenten und Ressourcen sicherzustellen, iii) im Rahmen multilateraler 
Initiativen mit einer Stimme zu sprechen? 

31. Wie können die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten, um die Möglichkeiten von Initiativen für internationale 
Forschungsprogramme zu globalen Themen zu prüfen, an denen die Gemeinschaft, 
die Mitgliedstaaten und Drittländer beteiligt sind? 

32. Wie sollte die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Gruppen von Partnerländern angepasst werden, um sie an spezifischen Zielen 
auszurichten? Sollten ergänzende regionale Konzepte erwogen werden? 

33. Wie können die Nachbarländer der EU im Rahmen der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik am besten in den Europäischen Forschungsraum integriert 
werden? 

34. Wie können die bilateralen Wissenschafts- und Technologieabkommen der EU 
effizienter werden? Können alternative oder komplementäre Instrumente eingesetzt 



 

DE 27   DE 

werden (z. B. gemeinsame Projektausschreibungen), an denen - soweit möglich - die 
Mitgliedstaaten beteiligt sind? 

35. Wie können im Rahmen multilateraler Organisationen und Übereinkommen wie 
auch zusammen mit regionalen Organisationen gemeinsame europäische Pläne für 
die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit vorangebracht werden? 

4. DIE VORGEHENSWEISE: ÖFFENTLICHE DISKUSSION UND WEITERE SCHRITTE 

 Europa hat ein enormes Forschungs- und Entwicklungspotenzial, das noch 
ausgeschöpft werden muss. Nach Ansicht der Kommission kann auf der 
Grundlage der in diesem Grünbuch enthaltenen allgemeinen Vorschläge der 
Europäische Forschungsraum beträchtlich gestärkt werden, womit wir in der 
Lage wären, die Herausforderungen, vor denen Europa in einer offenen 
Welt steht, anzunehmen und die Ziele der Lissabon-Strategie zu erreichen. 

Die Kommission 
leitet eine breit 
angelegte 
Konsultation und 
Debatte ein … 

Mit diesem Grünbuch leitet die Kommission eine breit angelegte 
Konsultation und Debatte ein, in der diese Vorschläge erörtert und präzisiert 
und weitere Ideen ermittelt werden sollen. Zu diesem Zweck fordert die 
Kommission 

 – das Europäische Parlament und den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen auf, zu den zur 
Debatte gestellten Vorschlägen Stellung zu nehmen, 

 – die Mitgliedstaaten auf, breit angelegte Erörterungen auf nationaler und 
regionaler Ebene einzuleiten, 

 – die Forscher und Forschungseinrichtungen, Hochschuleinrichtungen, 
Unternehmen, Organisationen der Zivilgesellschaft und die Bürger 
unmittelbar auf, sich an diesen Erörterungen und an der mit diesem 
Grünbuch31 eingeleiteten öffentlichen Konsultation zu beteiligen. 

…um künftige 
Maßnahmen 
planen zu können 

Die Kommission plant, auf der Grundlage der Ergebnisse der Konsultation 
und der Erörterungen 2008 Vorschläge für Maßnahmen vorzulegen. 

 Zur Begleitung und Unterstützung der Diskussion sowie zur Vorbereitung 
ihrer Vorschläge wird die Kommission themenbezogene Veranstaltungen 
organisieren und externe Sachverständige zu Rate ziehen, die die im 
Grünbuch zur Debatte gestellten Themen erläutern werden. 

 Die Kommission wird außerdem den Europäischen Forschungsbeirat 
(EURAB) reformieren, um seine Rolle bei der Verwirklichung des 
Europäischen Forschungsraums zu stärken. Zu dessen Auftrag sollte es 
gehören, die Europäische Kommission bei der Organisation einer 
regelmäßig stattfindenden ‚Versammlung‘ aller Akteure der europäischen 

                                                 
31 http://ec.europa.eu/research/era. Eine Teilnahme an der öffentlichen Konsultation ist bis zum 

31. August 2007 möglich. 
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Forschung zu unterstützen. 

 Schließlich wird die Kommission den Ausbau der Datensammlung, -
analyse, -überwachung und –evaluierung fördern, um die Informationsbasis 
für die Entwicklung des Europäischen Forschungsraums zu stärken und die 
Fortschritte im Hinblick auf seine Realisierung messen zu können32. 

 

 

                                                 
32 Hierbei stützt sie sich insbesondere auf das Europäische Statistische System, das in einer demnächst zu 

veröffentlichenden Mitteilung der Kommission über Wissenschafts-, Technologie- und 
Innovationsstatistiken behandelt werden wird, auf das Informationssystem ERAWATCH zur 
einzelstaatlichen Forschungspolitik (http://cordis.europa.eu/erawatch) und auf ihre Überwachung der 
Forschungsinvestitionen der Industrie (http://iri.jrc.es). 


